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Berlin, d. 4. Mai. Der heutige „Preußiſche Staats
Anzeiger“ enthält folgenden Artikel:

Berlin, d. 3. Mai. Die preußiſche Regierung hat durch die nach
Frankfurt gerichtete Erklärung, ſo wie durch das Cirkular an die deut
ſchen Regierungen nunmehr ein entſcheidendes Wort geſprochen und die
große Frage der deutſchen Verfaſſung ihrer ſchließlichen Löſung nahe ge-
bracht.

Sie hat noch einmal der National- Verſammlung die Hand zur
Verſtändigung bieten wollen mit Spannung blicken gewiß viele Augen
jetzt nach Frankfurt und warten auf die letzte entſcheidende Erklärung der
Verſammlung.

Es iſt jetzt ein Jahr, ſeit das deutſche Volk von den Regierungen
ſelbſt berufen wurde an den Berathungen über die gemeinſamen deutſchen
Angelegenheiten ſich ſelbſtthätig zu betheiligen. Vielfachem Wechſel und
ſtarken Schwankungen ja ſelbſt heftigen Zuckungen iſt der Gang der Dinge
in Frankfurt in dieſem Jahr unterworfen geweſen.

Der Kampf der Parteien war ein lebhafter und hartnäckiger; es hat
Augenblicke gegeben wo ein großer Theil der Verſammlung ſelbſt an dem
Gelingen ihres Werkes zweifelte, faſt verzweifelte.

Durch ein Zuſammenwirken früher ſchroff von einander getrennter
Parteien iſt dieſes Werk endlich zu Stande gekommen und es trägt denn
auch unverkennbar die Spuren dieſes Zuſammenwirkens von an ſich und
auf die Dauer unvereinbaren Elementen. Beide Parteien ſehen darum
die nun beſchloſſene Verfaſſung in ganz verſchiedenem Lichte an beide knü-
pfen daran ganz verſchiedene Hoffnungen und Ausſichten beide denken ſie
in ihrem eigenen Sinne auszubeuten zu entwickeln, zu verändern. Als
ein Bleibendes, Bürgſchaft für die Zukunft Verheißendes ſieht kein Theil
ſie an. Die conſtitutionell monarchiſche Partei in der Verſammlung hat
geglaubt, in der nominell monarchiſchen Spitze eine hinreichende Garantie
für den Augenblick zu finden um darum Zugeſtändniſſe in anderen Punk-
ten machen zu können, in der Hoffnung daß der erſte Reichstag dieſe wie
der zurücknehmen werde. Die bedeutendſten Organe der öffentlichen Mei
nung in Preußen haben es ausgeſprochen, daß eine ſolche Reviſion der Ver
faſſung unbedingt nothwendig, daß ſie in ihrer jetzigen Geſtalt nicht über
den Augenblick hinaus lebensfähig ſei.

Ein anderer Theil der Verſammlung hat es eben ſo offen und unum-
wunden ausgeſprochen daß er die monarchiſche Spitze nur darum unter-
ſtützt habe, weil dies Zugeſtändniß eben nur ein nominelles ſei, und weil
in der Verfaſſung, ſo wie ſie vorliege, Elemente genug vorhanden ſeien, um
fie als einen Durchgangspunkt zur Republik zu benutzen.

Es wäre unverantwortlich über dieſe offen ausgeſprochenen Anſichten
und Abſichten einer thätigen, und wenn auch kleinen, doch nicht unbe
achtet zu laſſenden Partei, leichtſinnig hinwegzugehen. Wir können ihr
für ihre offene Sprache nur dankbar ſein. Gerade dieſe Aeußerungen haben
das Volk aufmerkſam gemacht auf die Gefahren, welche in der Verfaſſung
liegen ſie haben in den wichtigſten Organen der öffentlichen Meinung Stim-
men des ernſteſten Unwillens hervorgerufen. Es konnte nicht anders ſein,
wenn es wahr iſt woran wohl Niemand im Ernſte zweifelt daß die

große Mehrzahl der ganzen Nation mit Liebe und Vertrauen feſthält an
der conſtitutionellen Monarchie, daß ſie das Prinzip und Weſen derſelben
eben ſowohl in ihrer Geſammt- Verfaſſung gewahrt will wiſſen, wie in ihren
einzelnen Stämmen.

Jſt dies durch die in Frankfurt beſchloſſene Verfaſſung geſchehen
Jenes Prinzip kann nur gewahrt werden, wenn der Schwerpunkt des
Ganzen in ein wahrhaftes und gleichberechtigtes Zuſammenwirken der Re
gierung und der Volksvertretung gelegt wird. Der Schwerpunkt wird
verrückt, wenn einer von beiden Theilen mit abſoluter Machtvollkommen-
heit ausgerüſtet wird. Darum fordert das Volk in wahrhaft conſtitutio
nellen Staaten nicht blos berathende, ſondern mitbeſchließende Verſamm-
lungen, ihnen gegenüber aber erfordert daſſelbe Prinzip eine nicht blos
ausführende, ſondern mitbeſchließende Regierungs Gewalt. Das blos ſus
penſive Veto iſt dem Weſen des conſtitutionellen Staates eben ſo zuwider,
wie blos berathende Stände. Darum iſt auch kein redlicher Freund der
conſtitutionellen Monarchie in Preußen, der nicht dem Könige das abſo
lute Veto in der preußiſchen Verfaſſung zuerkannte; was aber für den
preußiſchen König gilt, das gilt eben ſo ſehr, und noch vielmehr für das
Oberhaupt des deutſchen Reiches. Denn innerhalb Deutſchlands würde
dies Oberhaupt den beiden Häuſern noch viel weniger kräftig und ſelbſt
ſtändig gegenüberſtehen, als innerhalb Preußens, wo die Monarchie mit
tauſend Wurzeln im Boden haftet durch tauſend Fäden mit dem ganzen
Leben des Volkes aufs innigſte verſchlungen und verwachſen iſt. Und wenn
man ſich vergegenwärtigt, unter welchen Bedingungen und durch welches
Spiel von Combinationen der Abſchluß der Verfaſſung zu Stande gekom-
men iſt, ſo kann man nicht in Zweifel darüber ſein, welche Bedeutung
die Ausdehnung des nur ſuspenſiven Veto's ſelbſt auf Verfaſſungs- Ver
änderungen ihrer Natur nach haben müſſe. Durch dieſe Beſtimmung wird
die ganze Verfaſſung wieder in Frage geſtellt, und ſelbſt in ihrer ſchein-
bar monarchiſchen Spitze, die ja eben das über den Parteien Feſtſtehende
ſein ſoll, dem Kampfe dieſer Parteien ſelbſt wieder hingegeben. Die un
ausbleibliche Folge iſt, daß es gar nichts Feſtes mehr in der Verfaſſung
giebt; wo der Wechſel der Regierungsform ſelbſt auf legalem
Wege vorgeſehen und ermöglicht wird, da giebt es gar keine Bürgſchaft
mehr für die Dauer. Gewiß wäre alsdann auch kein Staat des Auslan
des, der dieſe Geſtaltung Deutſchlands für eine andere als eine proviſori
ſche und vorübergehende hielte; und wie ſollte denn der von allen Deut
ſchen ſo ſehnlich angeſtrebte Zweck erreicht werden Deutſchland als ein
einiges, ſtarkes, mächtiges, imponirendes Ganze dem Auslande gegenüber
zuſtellen und ihm das Vertrauen und die Achtung zu gewinnen, welche
nach der allgemeinen Klage ihm bis jetzt gefehlt hat. Ein Kaiſer mit den

hier ihm eingeräumten Befugniſſen würde nur ein Schattenkaiſer, und
das deutſche Reich unter ihm in der That und Wahrheit eine Republik
ſein. Der Kaiſer würde nicht im Jnlande und nicht im Auslande geachtet
ſein; er würde nach keiner Seite hin mächtig daſtehen, weder den Ein
zelſtaaten Schutz verleihen, noch die Geſammtheit der Nation vor ſtören
den Anmaßungen des Partikularismus behüten, ja ſchwerlich daß ſeiner
Obhut anvertraute Ganze auch nur vor einem baldigen Auseinanderfallen
bewahren können. Deutſchland aber zur Republik und zur Anarchie zu
führen das iſt nicht die Aufgabe des preußiſchen Königshauſes!



Mögen diejenigen welche die Republik in Deutſchland wollen, mit
ihren Grundſätzen hervortreten! Unter dem Scheine des Conſtitutionalis
mus und unter der Aegide ſeines Vertrauen erweckenden Namens dieſelbe
in Deutſchland einzuführen, dazu wird ſich Preußens König und Preu-
ßens Volk nicht hergeben!

Eben ſo wenig darf es ſich dazu hergeben das Werkzeug zu ſein, um
jede geordnete Staatsgewalt in den übrigen Theilen Deutſchlands zu ver
nichten. Daß die Verfaſſung dazu führen würde, kann Niemanden zwei-
felhaft ſein, der die weitgehenden Beſtimmungen über das Eingreifen der
Centralgewalt in alle inneren Verhältniſſe der einzelnen Länder in ihren
praktiſchen Folgen erwägt. Es iſt ein alter und richtiger deutſcher Grund
ſatz, daß der Gemeinde überlaſſen bleiben müſſe, was ſie ſelbſt thun kann,
den größeren Kreiſen nur das, was die Gemeinde nicht vermag. Dieſer
Grundſatz iſt vielfältig in der Verfaſſung verletzt. Und wenn man das
Vertrauen zu der Regierung des Reichs hegen wollte, daß ſie nicht zu
weit gehen, daß ſie in der praktiſchen Ausführung dieſe Befugniſſe mit
Mäßigung handhaben, daß ſie ſich beſcheiden werde: wer, der einigermaßen
die Geſchichte kennt, wird ſich einbilden, daß die Reichsverſammlung in
ihren beiden Häuſern bei dem ungeheuren Einfluſſe, der ihr auf die Exe
kutivgewalt eingeräumt iſt, ſich gleichermaßen beſcheiden werde? Die Er-
fahrung alter und neueſter Zeit lehrt, daß die größte Gefahr aller deli-
berirenden oder legislativen Verſammlungen in der Verſuchung liegt, ſich
in die Exekutive, in die eigentliche Regierung einzumiſchen eben darum
iſt eine feſte und kräftige Stellung der eigentlichen Regierungsgewalt ſo
dringend nothwendig. Alle Völker von gereiftem politiſchen Sinne haben
dies anerkannt es wird auch in Preußen von den politiſch gebildeten Ele-
menten der Monarchie erkannt, wer aber darüber einverſtanden iſt der
wird auch zugeben müſſen, daß eine Regierungs- Gewalt mit den ſchwachen
Befugniſſen, welche dem Oberhaupte in dieſer Verfaſſung eingeräumt ſind,
nicht im Stande ſein könnte den Reichstag gegen die nicht ausbleibenden
Verſuchungen zum Selbſtregieren zu ſchützen. Und wenn dadurch die
übrigen deutſchen Staaten ſo gut wie mediatifirt würden, ſo wird die
Rückwirkung auf Preußen ſelbſt nicht ausbleiben. Auch Preußen würde
nicht mehr durch ſeine eigene Regierung, ſondern durch den deutſchen Reichs-
tag regiert und verwaltet werden. Nicht allein die kleineren Staaten,
ſondern Preußen ſelbſt würde dem Weſen nach mediatifirt worden ſein.
Wir glauben aber daß das preußiſche Volk dies ſo wenig will, als es die
Hannoveraner, Bayern, Sachſen u ſ. w. für ſich wollen. Jedenfalls hat
die Regierung nicht das Recht, für einen ſolchen Zuſtand den Weg zu bahnen.

Ein Reichsrath neben dem Oberhaupt hätte eben ſo wohl eine Stütze
des letzteren, und damit des monarchiſchconſtitutionellen Prinzips über-
haupt ſein können, als eine Garantie für die einzelnen Staaten. Die ge-
wichtigſten Stimmen haben ſich daher gerade in Preußen dafür erhoben.
Jn Frankfurt hat er vor den Augen einer kleinen Majorität keine Gnade
gefunden. Es war eine Bürgſchaft der Stetigkeit, ein Gegengewicht ge-
gen den wechſelnden Kampf der Parteien in beiden Häuſern er iſt be-
ſeitigt worden.

Wir haben nicht auf das Detail der einzelnen Beſtimmungen, in
denen viel Vortreffliches, neben vielem Unpraktiſchen enthalten iſt ein-
gehen, wir haben die Verfaſſung nur in einigen ihrer weſentlichen Grund-
züge charakteriſiren wollen. Wir erkennen das Gute in ihr vollſtändig
an. Die Regierung hat das ebenfalls igethan, indem ſie dieſelbe als die
Grundlage anſieht, auf welcher die künftige Verfaſſung Deutſchlands er-
baut werden ſolle.

Warum aber hat ſie denn dieſelbe nicht vorläuſig angenommen und
dem ſo vielfach ausgeſprochenen Wunſche gemäß nur die Reviſion derſelben
auf dem erſten Reichstage vorbehalten

Die Antwort auf dieſe Frage liegt in dem, was wir oben über die
Entſtehung der letzten Redaction der Verfaſſung geſagt.

Die Verfaſſung war von denen ſelbſt, durch deren Beſchluß ſie zu
Stande gekommen war, als ein zweiſchneidiges Schwert betrachtet als
eine zweideutige Schöpfung über deren wahren Charakter erſt die Zukunft
entſcheiden ſollte. Wer kann ſich verhehlen, welch einen gefährlichen Weg
die Verſammlung damit eingeſchlagen, wie ſie damit den ganzen künftigen
Erfolg ihres eigenen Werkes in Frage geſtellt hatte Sollte die preußi-
ſche Regierung ihr auf dieſem gefährlichen, auf dieſem zweideutigen Wege
folgen Sollte ſie eine Verfaſſung annehmen, ohne den Willen zu haben,
ſie wirklich ins Leben zu rufen ohne ſie als eine Wirklichkeit, als eine
Wahrheit zu betrachten Hieße das nicht die Revolution wie die Reaction,
immer von neuem herausfordern ja, beide noch auf eine lange Zeit hin-
aus in Deutſchland permanent machen und das gemeinſame Vaterland

r o ren Und wenn ſie auf den gün-igſten Erfolg hoffen dürfte, wäre das ein o i ie Wer ffener, ein redlicher, ein deut
Das deutſche Volk meint es ernſtlich und redlich mit ſeiner Verfaſ-

ſung es will zu einer feſten, definitiven Geſtaltung kommen es will
Bürgſchaften für die Dauer, für die Zukunft deſſen was jetzt geſchaffen
wird. Und weil die preußiſche Regierung, weil der preußiſche König es
ebenfalls ernſt und redlich mit der Verfaſſung meinten, weil ſie nicht ein

augenblicklich bequemes Spiel wollten, unter deſſen Hülle ein ganz Anderes
eingeführt werden könne: darum durften ſie dieſe, von ihren Schöpfern
ſelbſt als zweideutig bezeichnete Verfaſſung nicht annehmen darum muß-
ten ſie gleich jetzt offen und ehrlich mit ihren Bedenken hervortreten und
die Löſung derſelben nicht einer ungewiſſen Zukunft überlaſſen darum
mußten ſie darauf dringen, daß die Verfaſſung ſchon jetzt eine ſolche Ge
ſtalt gewinne daß ſie mit gutem Gewiſſen ſie beſchwören könnten. Es
wäre eine Nichtachtung der deutſchen Nation eine Nichtachtung der deut
ſchen National Verſammlung ſelbſt geweſen, wenn ſie anders hätten ver-
fahren wollen.

Die Regierung hat vielmehr der National Verſammlung ſelbſt noch
einmal die Möglichkeit darbieten wollen, auf einen praktiſchen Weg der
Verſtändigung einzulenken, getreu ihrem Wunſche, mit derſelben gemein
ſchaftlich das Werk der Neugeſtaltung Deutſchlands zu vollenden. Wenn
die letztere ſelbſt fich dieſer Verſtändigung definitiv entzieht, glaubt die
preußiſche Regierung doch das Werk ſelbſt nicht aufgeben zu müſſen ſie er
klärt aber dabei zugleich ihrem Grundſatze treu bleiben zu wollen daß
die Verfaſſung Deutſchlands unter Mitwirkung der Nation endgültig zu
Stande kommen ſolle. Dieſer Grundſatz wird ſicher auch von den übrigen
Regierungen anerkannt werden. Und ſo zweifeln wir nicht, daß das wahr-
hafte Bedürfniß der deutſchen Nation ſeine volle und unverkürzte Befriedi-
gung finden und die ernſte Arbeit des vergangenen Jahres nicht ohne ihre
Frucht bleiben werde!

Berlin d. 2. Mai. Heute in der Mittagsſtunde ſind
wichtige Nachrichten vom Kriegsſchauplatz in Oeſterreich ange-
kommen. Koſſuth hat, nachdem die Magyaren aufs Neue ge-
ſiegt, den angedrohten oder bereits wirklich erfolgten Einmarſch
der Ruſſen mit einer Losſagungs-Erklarung von Oeſterreich be-

antwortet. (M. 3.)Berlin, d. 4. Mai. Se. Excellenz der Wirkliche Geheime
„Rath, Graf von Renard, iſt nach Breslau, der General-Ma-
jor und Kommandeur der 9. Jnfanterie-Brigade, v. Brandt,
nach Stettin, der Präſident der erſten Kammer, Ober-Praſident
der Provinz Preußen, von Auerswald, nach Karlsbald und
der Ober- Präſident der Provinz Sachſen, von Bonin, nach
Brandenburg von hier abgereiſt.

Köln, d. 3. Mai. Jn einer geſtern abgehaltenen außer-
ordentlichen Sitzung des Gemeinderaths hat derſelbe einſtimmig
folgenden Beſchluß gefaßt:

Der Gemeinderath, in Erwagung, daß wenn auch der
Beſchluß über die Einladung von Abgeordneten der Sammt-
gemeinden der Rheinprovinz nach dem Buchſtaben der Ge-
meinde- Ordnung vom 23. Juli 1845 nicht zur Competenz
deſſelben gehören ſollte, die aurenblickliche unglückliche Lage
des Vaterlandes ihm eine höhere Berechtigung gegeben, dieſe
Angelegenheit in die Hand zu nehmen, und bei dem beſte-
henden Zwieſpalte im Jntereſſe des Vaterlandes vermittelnde
Schritte zu veranlaſſen um ſolche zur Kenntniß Seiner Ma-
jeſtat des Königs zu bringen; daß bei einer ähnlichen Ver-
anlaſſung im vorigen Jahre eine ſolche Verſammlung von
der Regierung als aus einem unbefugten Beſchluſſe hervor
gegangen, nicht angefochten worden, obwohl derſelbe den
Behörden nicht unbekannt geblieben daß die in dem Re-
ſcripte der königlichen Regierung vom geſtrigen Tage enthal-
tene Vorausſetzung, als habe der Gemeinderath nur aus
angeblicher Veranlaſſung den Beſchluß gefaßt, Seitens
deſſelben mit Entrüſtung zurückgewieſen wird; daß endlich
die königliche Regierung durch Aufhebung des Beſchluſſes
des Gemeinderathes und öffentliche Unterſagung der Ausfüh-
rung alle ihre Befugniſſe erſchöpft hat, und von einer Zurück-
nahme der Einladung Seitens des Gemeinderathes nicht wei-
ter die Rede ſein, auch das Recht, dieſe zu verlangen, der
königlichen Regierung nicht eingeräumt werden kann, be-
ſchließt, daß hiermit das Reſcript der königlichen Regierung
erledigt ſei.

Coblenz, d. 1. Mai. Auf den Batterieen, in den Ma-
gazinen und Depots iſt Seitens unſeres Militär-Commando's
augenblicklich eine große Thätigkeit bemerkbar, daher das Ge
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dernden.

rücht von einer Armirung unſerer Feſtungswerke wahrſcheinlich
wird. Auch hat man ſchon damit begonnen, Geſchütze auf die
Wälle zu fahren und die Munitionshäuſer an den Wallgräben
zu verſehen. Wagen mit Pulver und Kugeln fahren den gan-
zen Tag durch die Straßen der Stadt und über die Brücke
nach dem Ehrenbreitſtein, und in dem Laboratorium werden
eine Menge Granaten und Shrapnels gefüllt. Heute trifft auch
die im vorigen Sommer von hier nach der franzöſiſchen Grenze
detachirte Batterie der 8. Brigade wieder hier ein, und ſoll

legt werden.
Mainz nach Juülich befindlich geweſene 2. Bataillon des 29. Jn
fanterie- Regiments Gegenbefehl erhielt und nun in Oberweſel,
Bacharach und Umgegend einſtweilen verbleiben wird. Auch

die Antwort iſt geweſen: die beſtimmte Ablehnung, die Reichs
verfaſſung anzuerkennen. Geheimerath Dr. Zſchinski hat die
Bildung eines neuen Miniſteriums übernommen beſtehend
zur Zeit aus v. Beuſt, Rabenhorſt und Behr. Den abgegan-
genen Miniſtern bringt man hier und da Huldigungen, denn
man billigt allgemein die Auflöſung der Kammern, und die

gefordert haben.
dieſelbe in die Werke der Feſte Kaiſer Franz (Petersberg) ge

Es beſtätigt ſich, daß das auf dem Marſche von

ſind geſtern und heute ſehr viele Rekruten eingetroffen von
welchen ein großer Theil bei der Artillerie eingeſtellt wurde und
die anderen zu ihrem Sammelplatz nach St. Goar ſich begaben,

Nach
von wo ſie nach Mainz abmarſchiren ſollen.

Von der polniſchen Grenze, d. 26. April.
ſtehende Verordnung iſt vor einigen Tagen aus dem Miniſte
rium des Jnnern hierher gelangt: „Nach der Seitens des Mi-
niſteriums der auswärtigen Angelegenheiten mitgetheilten Note
des hieſigen ruſſiſchen Geſandten, betrifft das im Frühjahr des
vergangenen Jahres ergangene Verbot der Zulaſſung von Aus-
laändern in Rußland auch die als Coloniſten dorthin Auswan-

Es dürfte daher rathſam ſein, denjenigen, die nach
Rußland auswandern wollen, uüberhaupt keine Päſſe mehr da-
zu zu ertheilen, ohne Unterſchied, ob ſie ein ausreichendes Reiſe

es mit der Reichsverfaſſung halten, wiſſen, daß die Miniſter
die unbedingte Anerkennung der Reichsverfaſſung vom Könige

Der Reich scommiſſar, Miniſter
v. Watzdorf, iſt heute von Dresden nach Weimar zurückgereiſt,
ren er 9 für beendigt erklärt.

Dresden d. 3. Mai. Sechs und ſechszi itglieder beiden aufgelöſten Kammern haben ſgtn 3 W W yrt

von Dresden aus eine Anſprache an das ſächſiſche Volk erlaſſen,
in welcher ſie der von dem Geſammtminiſterium am 28. April
gegebenen entgegen und mit dem Bewußtſein in den Kreis
ihrer Mitbürger zurückzutreten erklären, ihren Beruf im Sinne
der Mehrheit des Volkes erfuüllt zu haben.

Leipzig, d. 2. Mai. Heute fand abermals eine außer-
ordentliche öffentliche Sitzung der Stadtverordneten ſtatt, in
welcher ein Antrag mehrerer Mitglieder des Collegiums zum
Vortrage kam, der dahin ging, in Gemeinſchaft mit dem Stadt
rathe den König durch eine Deputation aufzufordern, ein
deutſchgeſinntes Miniſterium zu berufen und durch daſſelbe die
Reichsverfaſſung publiciren zu laſſen. Gleichzeitig war ein Com
municat des Stadtraths eingegangen, welcher beſchloſſen hatte,
in Gemeinſchaft mit den Stadtveordneten und der Univerſität
an den König ungeſäumt eine Deputation zu entſenden und

geld beſitzen oder nicht; oder ſie wenigſtens bei der Paßerthei- denſelben zu erſuchen: er möge a) ſofort die von der Natio

lung, wenn ſie auf dieſer beſtehen ſollten,
ſam zu machen daß ſie die Zurückweiſung an der Grenze zu
gewartigen hätten.

Dresden, d. 2. Mai.

darauf aufmerk nalverſammlung beſchloſſene und verkündete Verfaſſung des deut-
ſchen Reichs unbedingt und unverkümmert anerkennen und dieſe
Anerkennung durch deren ſofortige Publication ausſprechen, und

Die Dinge ſcheinen nun bei uns, b) ſich fofort nur mit Räthen umgeben, welche ſich im voll
in ihrem Anfange wenigſtens einen ähnlichen Verlauf nehmen ſten Einklange mit dem zuerſt ausgeſprochenen Wunſche wegen
zu wollen, wie in Württemberg. Die deutſche Reichsver- ſofortiger Publication der Reichsverfaſſung befinden. Dieſer
faſſung ſcheint wirklich von der großen Maſſe als die Panacee Antrag des Stadtraths gab Veranlaſſung, den erſtern Antrag
für alle Leiden, als der Schlußſtein der ganzen Bewegung be- der Mitglieder des Collegiums zurückzuziehen, und man ent-
trachtet zu werden. Von allen Seiten daher Draängen um ihre ſchied ſich nach kurzer Debatte, dem Beſchluſſe des Raths bei
Anerkennung durch den Koöonig. Wahrend ich Jhnen geſtern zutreten, und ordnete von Seiten der Stadtverordneten den
ſchrieb, hat ſich eine Deputation des Vaterlandsvereins auch Vorſteher derſelben, Gerichtsdirector Werner, ſowie den Vice-
noch ſelbſt zum König begeben und hatte Antwort auf heute vorſteher, Dr. Ruder, zu jener Deputation ab. Von Seiten
zugeſagt erhalten. Jndeſſen bereits früher erfuhr das Publi- der Univerſität ſind abgeordnet, der Rector Profeſſor Erdmann
kum die Willensmeinung des Königs durch die Antwort, die und Profeſſor Albrecht, von Seiten des Stadtraths Vicebürger-
er gegen Abend einer Deputation des deutſchen Vereins, die meiſter Koch und Stadtrath Fleiſcher. Die Deputation der von
um Anerkennung der deutſchen Verfaſſung bat, ertheilte: Er den HH. Weisflog und Windwart veranlaßten Volksverſamm-
müſſe dieſelbe definitiv ablehnen und werde mit lung, deren Anträge Rath und Stadtverordnete geſtern ablehn-
Preußen gehen. Mittlerweile ſteigt die Agitation. Jn Leip ten, iſt ſchon früher nach Oresden abgegangen. O. A. 3.)
zig hat Tſchirner zu Tauſenden geſprochen, und die dortigen Leipzig, d. 3. Mai, Abends 9 Uhr. Die durch die
Stadtverordneten mit Stadtrath haben eine Adreſſe erlaſſen, neueſte Wendung der deutſchen Verfaſſungsfrage hervorgerufene
geſtern haben die hieſigen Stadtverordneten das Gleiche beſchloſ- Aufregung erhielt dieſen Nachmittag neue Nahrung durch die
ſen, und auf ihre Veranlaſſung findet heute Abend eine ſoge- Nachricht, daß ein Bataillon Schützen Befehl erhalten habe,
nannte Urverſammlung der Kommunalgarde ſtatt, um ſich über dieſen Abend von hier auf der Eiſenbahn nach Dresden abzu
die Reichsverfaſſung zu erklären, nachdem die leipziger Kom gehen. Bedeutende Maſſen Volkes hatten ſich beim Eingang
munalgarde ſich bereits dafür erklärt hat. wie beim Ausgang des Leipzig Dresdner Bahnhofs aufgeſtellt,

Des Königs Entſchluß und Erklärung betrachtet man als und hinter demſelben die Bahn ſtellenweiſe, bis ziemlich weit
nicht außer Zuſammenhang mit der Anweſenheit des Prinzen hinaus aufgeriſſen, ſo daß der Abgang der Schutzen auf der
Croy, Flugel Adjutant des Königs von Preußen. Nach Eiſenbahn unmöglich wurde. Von Reiſenden, die dieſen Abend
dem geſtern Herr v. Carlowitz zur Bildung eines neuen Mi mit dem letzten Zuge aus Dresden kamen, erfährt man, daß
niſterlums vom König berufen war, ſich aber noch nicht defini- die Stadt aus dem namlichen Grunde ſehr bewegt und große
tiv erklärt hat, beſteht unſer Miniſterium gegenwartig immer Haufen Menſchen vor dem Schloſſe und in den benachbarten
nur noch aus v. Beuſt und Rabenhorſt, Kriegs Miniſter. Straßen verſammelt waren. Ueber die Antworten, welche die

Dresden, d. 3. Mai. Dem König iſt geſtern die von an Se Maj. dem König abgeſandte Deputationen von demſel-
den Stadtverordneten dem Stadtrath und der Communalgarde ben erhalten haben, war noch nichts Genaueres zu erfahren
beſchloſſene Adreſſe durch eine Deputation überreicht worden doch ſtimmten die Gerüchte dahin uüberein, daß die Antworten



abſchläglich gelautet haben ſollen. Darüber, ob es bis kurz
vor Abgang des Zuges zu Konflikten zwiſchen Volk und Mili-
tär gekommen wie Gerüchte beſagen, war Nichts mit Sicher
heit zu ermitteln; jedenfalls bedürfen alle derartigen Geruüchte,
da andere ſichere Nachrichten Nichts von dergleichen Vorfällen

erwähnen, ſehr der Beſtätigung. (8. 3),
Braunſchweig, d. 2. Mai. Die Aufregung wahrt

fort. Deputirtenkammer, die politiſchen Vereine, der Ausſchuß
der Volkswehr alle ſind in Sitzungen vereinigt. Die per-
manente Commiſſion des Volksvereins iſt fortwährend verſam-
melt und hat ſo eben eine Proklamation an die Bewohner des
braunſchweigiſchen Landes erlaſſen, ſich um das Banner der
deutſchen Einheit zu ſchaaren, fur Waffen zu ſorgen c. Heute
Vormittag forderte die Deputirtenkammer das Miniſterium auf,
1) die geſammte Bevölkerung zu bewaffnen, ſo weit der Vor-
rath der Waffen reiche; 2) auch 8 Kanonen der Volkswehr
zur Verfügung zu ſtellen 3) der Eentralreichsgewalt und der
Reichsverſammlung anzuzeigen, daß die hieſige Regierung in
jeder Hinſicht die Reichsverfaſſung zu ſchützen bereit ſei, und
ihnen die geſammte bewaffnete Macht des Herzogthums (Mili-
tair und Volkswehr) zur Verfügung ſtelle. Auf die Erklä-
rung des Miniſteriums, es ſei, da der Kriegsminiſter fehle, im
Augenblick außer Stande, die obigen Antrage genügend zu be-
antworten, wurde demſelben bis Nachmittags 4 Uhr eine Friſt
geſtellt, und bis dahin die Deputirtenkammer vertagt. Um 3
Uhr trat der Ausſchuß der Volkswehr zuſammen vertagte ſich
aber wieder bis um 6 Uhr, um die Erklärung des Miniſte-
riums abzuwarten und alsdann die noöthigen Beſchlüſſe zu faſ
ſen. Gegen 4 Uhr ſtrömten Maſſen von Menſchen nach dem
landſchaftlichen Hauſe, doch konnte bei Weitem nur die Min-
derzahl des Gedränges wegen hineingelangen. Nach einer
halben Stunde war Alles abgemacht. Das Miniſterium
hat ſofort alle obigen Anträge bewilligt, und ſogar
die bisher ſtreng vorenthaltenen Kanonen zur Dispoſition ge-
ſtellt. Es hat entſchieden erklärt, daß die Regierung feſt bei
der Anerkennung der Reichsverfaſſung beharre, und dieſelbe mit
aller Aufrichtigkeit ſtutzen werde. Um 6 Uhr verſammelt
ſich abermals der Ausſchuß der Bürgerwehr, wird ſich aber für
jetzt, da die Umſtande ſich geändert haben, nicht für perma-
nent erklaären. Um dieſelbe Zeit findet auch wieder eine Gene-
ralſitzung des Volksvereins- Ausſchuſſes ſtatt, und heute Abend
eine Vereinigung des geſammten Volksvereins, zu welcher allem
Anſchein nach Tauſende von Menſchen ſtromen werden.

Frankfurt a. M. d. 1. Mai. Hr. v. Schmerling
hat dieſen Morgen Frankfurt verlaſſen. Es wird verſichert, er
werde ein Portefeuille im öſterreichiſchen Kabinet übernehmen,
welches in Folge des anhaltenden Leidens des Grafen Stadion
eine Modification erfahren werde. Man ſpricht von der
baldigen Abreiſe des Hrn. Camphauſen von Frankfurt; er
wurde ſich auf ſeine Güter am Rheine zurückziehen.

Die Nachrichten über eine Truppenanhaäufung bei Kreuz-
nach ſind ganzlich aus der Luft gegriffen. Es ſtanden früher
daſelbſt auf Anordnung der proviſoriſchen CEentralgewalt 5 Kom-
pagnieen, 2 Eskadrons, 12 Geſchütze kürzlich verminderte ſich
dieſes Detachement wegen noöthiger Dislokations- Veränderungen
auf 5 Kompagnieen und 4 Geſchütze. Anderweit vorgekommene
Truppenmärſche in der Rheinprovinz ſind ebenfalls lediglich
durch ſolche unvermeidliche Abloſungen herbeigeführt worden.

Frankfurt a. M., d. 2. Mai. Die „Frankfurter Zei
tung“ enthält in ihrer heutigen Nummer in einem Frankfurt,
1. Mai datirten Correſpondenzartikel drei Behauptungen: 1)
die preußiſche Regierung habe an ihre Landesangehoörigen die
Aufforderung gerichtet, die Paulskirche ſofort zu verlaſſen, die
Veroöffentlichung dieſer Aufforderung aber werde noch zurückge

halten; 2) die Note vom 28. April d. J. ſei bei dem preußi-
ſchen Bevollmächtigten, wenn auch in anderer Form, ſchon am
22. April hier eingetroffen; 3) es ſei früher eine ablehnende
Antwort des Königs von Preußen auf den Welcker'ſchen An
trag verheimlicht. Wir ſind im Stande, dieſe drei Behauptun-

gen als leere und durch Nichts begründete Erfindungen auf das
Beſtimmteſte aus amtlicher Quelle zurückweiſen zu können.

(F. O. P. A.Ztg.)
München d. 29. April. Geſtern Abends verſammel-

ten ſich ſämmtliche Miniſter zu einem Miniſterrath, der tief in
der Nacht erſt beendigt wurde. Miniſter Forſter ſoll ſich ſtark
für die unbedingte Anerkennung der Reichs Verfaſſung ausge
ſprochen haben, indem er auf Württemberg hindeutete, wo alles
Strauben des Königs doch vergebens war; an v. d. Pfordtens
taktloſem Benehmen jedoch ſoll jedes Uebereinkommen geſcheitert
ſein. Es bleiben nur zwei Auswege, entweder Auflöſung der
Kammer oder Abdankung des Geſammt-Miniſteriums. Auch
Staatsraths-Sitzung wurde geſtern gehalten. Das Befinden
des Prinzen Karl hat ſich bedeutend gebeſſert.

Aus München haben wir Nachrichten vom 30. April.
Seit dem Bekanntwerden der Kammeraufloöſungen in Berlin
und Hannover war die Aufregung eher im Zunehmen begriffen
als das Gegentheil. Dazu kommt am 30. die Eroöffnung des
Bockkellers und dann der in Munchens Biergeſchichte verhäng-
nißvolle 1. Mai. Jndeß gab ſich die demokraliſche Partei alle
Mühe, um jede Ruheſtörung fern zu halten weshalb man auch
ſolche, wenn nicht außerordentliche Umſtande dazwiſchen traten,

nicht befuürchtete. (N. C.)Hannover, d. 1. Mai. Der Reichscommiſſar v. See
beck Bevollmaächtigter bei der Centralgewalt von Sachſen
Meiningen) iſt geſtern hier eingetroffen und ſeine Verhandlungen
mit Stüve haben begonnen. Schon regt es ſich überall in den
Staädten, die Bürgerwehren fordern dringend von ihren Offi-
zieren, ſie in feierlichem Zuge zur Anerkennung der Reichsver-
faſſung zu führen. Jn mehreren Städten, ſo namentlich in
Goöoöttingen, hat die Bürgerwehr ſchon der Reichsverfaſſung Treue
gelobt. Jn der Hauptſtadt haben Volksverein, Arbeiterverein,
Wehrmannsverein das Generalcommando der Burgerwehr erſucht,
die Burgerwehr feierlich geloben zu laſſen, daß ſie der Reichs-
verſammlung Gehorſam leiſten und verſchaffen wolle. Jn der
Bürgerwehr ſelbſt herrſcht die redlichſte Anhanglichkeit an die
Reichsverſammlung bei der überwiegendſten Mehrheit. Die
ſtädtiſche Behörde iſt durch eine energiſche Petition des Volks-
vereins und durch einen Antrag von Schlager genoöthigt, nicht
abzuwarten was etwa geſchehen kann, ſondern ſich für oder
gegen die Reichsverfaſſung auszuſprechen. Auch in anderen
Städten müſſen ſich die Magiſtrate freiwillig oder gezwungen
über die Rechtsgültigkeit der Reichsverfaſſung erklären. (W. Z.)

Oeputationen der Bürgerſchaften von Nordheim und Got-
tingen wurden von dem Könige nicht angenommen. Sie gingen
dann zu Hrn. Stüve und erklärten ihm, ihre Mitglieder könn-
ten hier nur als Privatmänner erſcheinen, denn ſie hätten kei-
nerlei Auftrag an die Miniſter; ſie kämen, um Herrn Stuve
von der Lage der Dinge zu unterrichten; ſie verſicherten daß
es den ganzen Einfluß der Bürgerſchaft gekoſtet habe, einen
Volksſchaarenzug von vielen Tauſenden nach Hannover zurück-

zuhalten. (M. 3.)Stuttgart, d. 30. April. Das hieſige Miniſterium hat
unter dem heutigen Datum eine Proclamation an das Volk er
laſſen, folgenden Wortlauts:

„„Das mit großer Einmüthigkeit kund gegebene Verlangen des würt-
tembergiſchen Volkes, daß die ganze deutſche Reichsverfaſſung von der
Staatsregierung ſofort möge anerkannt werden iſt durch die Entſchließung
Sr. Maj. des Königs vom 25. d. M. erfüllt worden. Nachdem nun die
ſer für die Einheit, Freiheit und Größe Deutſchlands förderliche Schritt ge
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ſchehen wenden ſich die Unterzeichneten, die ſich bewußt ſind, nach beſter
Einſicht und gewiſſenhafter Ueberzeugung gehandelt zu haben an ihre Mit
bürger mit der ernſten und dringenden Mahnung nunmehr ihrerſeits dahin
zu wirken daß das Volk ebenſo, wie durch lebhafte Empfänglichkeit für
die große Sache des Vaterlandes, auch durch treues Feſthalten an Geſetz
lichkeit und Recht ſich ehre. Mit Bedauern, aber wo es ihm Pflicht
und Ueberzeugung geböte ohne Zögerung und mit aller Feſtigkeit würde
das Miniſterium ungeſetzlichen Beſtrebungen entgegentreten, welche, hervor
gegangen etwa aus dem Wahne, die Freiheit über die Grenzen der Landes
und der Reichsverfaſſung hinaus auf geſetzwidrige und gewaltſame Weiſe
erweitern zu dürfen, die wahre Freiheit nur beeinträchtigen, die geſunde Ent
wicklung ſtören, das Vertrauen untergraben, den Wohlſtand des Landes
zerrütten müßten. Darauf glauben die Unterzeichneten das württembergiſche
Volk noch beſonders aufmerkſam machen zu müſſen wie die Ereigniſſe der
neueſten Zeit hinlänglich gezeigt haben daß ſich der vernünftige Volkswille
auch in der conſtitutionellen Monarchie verwirklichen laſſe. Eben deshalb
aber machen die Gegner derſelben eine falſche Rechnung, wenn ſie meinen,
die bewaffnete Macht Württembergs, ſtehendes Heer und Bürgerwehr, werde
ſich dazu hergeben, Plane der Untergrabung und des Umſturzes beſtehender
Rechtsverhältniſſe zu unterſtützen. Die Regierung darf ſich vielmehr der
Ueberzeugung hingeben, daß der weit überwiegende Theil des Volks, Bür-
gerwehren und ſtehendes Heer mit einbegriffen, ſtets bereit ſein werde, die
öffentliche Sicherheit, die Ordnung und das Recht gegen geſetzwidrige Par
teiunternehmungen ſtandhaft zu vertheidigen. Die Departemensvorſtände:
Römer. Roſer. Duvernoy. Schmidlin. Rüpplin. Goppelt.“

Altonag, d. 1. Mai, Abends. Es hieß, daß am heuti-
gen Tage von der Duppeler Schanze aus das Bombardement
auf Sonderburg begonnen habe. Briefe von ſchleswig-holſtei
niſchen Militärs an hieſige Anverwandte melden, daß man doch
mit Ernſt daran denke, auf Friedericia loszugehen, und mit
Zuverſicht ſprechen ſie es aus, daß ſie (die Anverwandten) in
den nächſten Tagen von ihnen Briefe aus Friedericia erhalten
werden.

Der Verluſt der Deutſchen bei Duüppel betragt nach den
amtlichen Liſten: 1) Todte: Bayern 7, Kurheſſen 1, Sachſen
3 Offiziere, 24 Mannſchaften 2) Verwundete: Bayern 5 Of-
fiziere, 30 Mannſchaften Kurheſſen 2 Offiziere, 20 Mannſchaf-
ten, Sachſen 15 Offiziere, 140 Mannſchaften.

Wien, d. 30. April. Das Abendblatt der wiener Zei-
tung bringt folgende Nachrichten von der ungariſch-ſchleſiſchen
Graänze: Jablunka, d. 23. April. Heute Morgen verbreitete
ſich ploötzlich die Nachricht, daß ungariſche Jnſurgentenhaufen
ſich in der Richtung gegen Schleſien bewegen, daß das Militair
in Czacza und der Umgegend ſich denſelben bei Silein in den
Weg werfen wollte. Slovakiſche Landleute verriethen in der
That einen bedeutenden Grad von Beſorgniß von dem Einfalle
der ungariſchen Jnſurgentenhaufen; doch erklärten ſie, daß Al-
les treu am Kaiſer, ihrem Vater, wie ſie ſagten, hange, und
daß fur die Ungarn keine Sympathieen ſich regen. Bezuglich
der Stadtbevölkerung und überhaupt der höher Geſtellten glaube
ich nicht gleich Gunſtiges berichten zu können, da man es ihnen
an den Mienen anſah, daß ihnen der Anmarſch der Jnſurgen-
ten eben nicht ſehr unangenehm ſei. Czacza fand ich entbloößt
vom K. K. Militair, weil daſſelbe unter Major Meinony nach
Budatin an die Wagg vorrückte, wo ſich auch das K. K. Mi-
litair aus der Umgebung konzentrirte. Die ungariſchen Jnſur-
genten ſind mit 15,000 Mann und 30 Kanonen in das tu-
roczer Komitat eingefallen und halten vor der Hand die Komi-
tatsſtadt St. Marton und Moſſocz beſetzt. Sie haben die Ab-
ſicht, die Waag zu überſchreiten.

Von den Reiſenden erhielten wir die beſtimmteſte Verſiche
rung, daß Ofen von den K. K. Truppen fortwährend beſetzt
ſei. Jn Peſth liegen dagegen magyariſche Soldaten. Eine Pro-
klamation, unterzeichnet General Aulich, Kommandant des
zweiten Armeekorps, fordert die Einwohner auf, ruhig an ihr
Tagewerk zu gehen. Koſſuth iſt in Debrezin, von woher die
eltſamſten Gerüchte über die Proklamirung einer neuen Staats-
orm zirkuliren. Thatſache iſt, daß der dortige Reichstag
auf den 10. Mai nach Peſth einberufen iſt.
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An die ruſſiſche Jntervention will man in Ungarn nicht
glauben. Was man von der Einnahme von Raab fabelte, iſt
unbegründet: fortwährend iſt dieſe Stadt von den Kaiſerlichen
Truppen beſetzt. Dagegen iſt Komorn ganz in magynriſchen
Händen. Jn einem blutigen Gefechte wurde dies, wie wir hoö
ren, Donnerſtag (26. d. M.) entſchieden. Man nennt Gyon
und Damianich als Diejenigen, die dort kommandiren.

„Wien, d. 30. April. Unſere Stadt bietet heute herz
erſchütternde ſchauderhafte Scenen denn Wagen an Wagen kom
men in Maſſen wie ich hööre, über 1600 Mann ſchwer
Verwundeter hier an, um ſogleich in die Spitaler, aus wel-
chen die früheren Jnſaſſen auf die Dorfer geſchafft werden, un-
tergebracht zu werden. Eine Schlacht muß vorgefallen ſein,
weil leider ſo zahlreiche Verwundete hereingebracht werden.
Freitag Mittag iſt die letzte Bombe nach Komorn geſchleudert
worden ich vergaß, Jhnen geſtern zu melden, daß dieſe Feſtung
bereits entſetzt ſei. Flüchtlinge aus Preßburg verſichern, daß
dieſe Stellung ebenfalls geräumt worden denn ſchon ſind die
ſchweren Geſchütze hierher geſchafft worden. Die Bauern der
Umgegend ſind aufgeboten worden, in Maſſen nach der Stadt
zu ziehen, um, wie man glaubt, die von den k. k. Truppen
angelegten Schanzen zu zerſtoören. Reiſende aus Ofen ſchil-
dern die in Peſth herrſchende Stimmung als ungemein hei-
ter und belebt. Koſſuth hat den alten Magiſtrat reſtaurirt,
die Nationalgarde reorganiſirt und entfaltet eine ubermenſchliche
Thatigkeit in der Mobiliſirung der ungariſchen Armee. Aus
der Maſſe der heute circulirenden Gerüchte hebe ich beſonders
heraus, daß der franzöſiſche Geſandte gedroht, abzureiſen, wenn
die Ruſſen einruücken. Thatſache iſt uübrigens, daß zur Stunde
noch keine Ruſſen angelangt ſind. 4 Uhr. Man erzählt ſo
eben, daß es den k. k. Truppen gelungen iſt, Neutra zu be
ſetzen. Von der Aufregung unſerer Stadt beim Anblick der
Verſtummelten kann ſich nur Derjenige einen Begriff machen,
der das milde weiche Herz des Oeſterreichers kennt.

Wien, d. 1. Mai. Die Wien. Ztg. enthält in ihrem
amtlichen Theile nachſtehende Erklärung „Der Aufſtand in Un-
garn hat ſeit einigen Monaten eine ſolche Ausdehnung gewon-
nen, und er zeigt in ſeiner dermaligen Phaſe ſo entſchieden den
Charakter einer Vereinigung aller Kräfte der europaiſchen Um-
ſturzpartei, daß das Jntereſſe ſaämmtlicher Staaten ein gemein-
ſchaftliches iſt, die Kaiſerliche Regierung in dem Kampfe gegen
die ſich dort verbreitende Aufloſung aller geſellſchaftlichen Ord-
nung zu unterſtutzen. Aus dieſen wichtigen Gründen hat ſich
die Regierung Sr. Majeſtät des Kaiſers bewogen gefunden, die
bewaffnete Hülfe Sr. Majeſtät des Kaiſers von Rußland in
Anſpruch zu nehmen, und ſelbe iſt ihr von dem Kaiſer mit
edelſter Bereitwilligkeit ſofort und in dem ausgiebigſten Maße
zugeſichert worden. Die Ausführung der beiderſeits verabredeten
Maßregeln iſt in vollem Gange.“

Wien, d. 1. Mai. Die Preſſe theilt mit: Ein am
28. hier angelangtes Schreiben aus Czernowitz vom 23. enthält
die beſtimmte Angabe, daß 12,009 Mann Ruſſen bereits über
Susciavod und Dorna in Siebenbürgen eingerückt ſeien.

Der Wanderer meldet: „Der Banus Jellachich ſoll in
Südungarn in einem Zuſammenſtoß mit Vetter dieſen total ge
ſchlagen haben. Jetzt befindet ſich der Banus in Eſſegg.“
(Nach der Breslauer Ztg. dagegen ſoll Jellachich total geſchla
gen und ſelbſt flüchtig geworden ſein und ſich nach der Wala-
chei gewendet haben. General Vetter und Graf Kaſimir Bat-
thiany ſtanden ihm gegenüber.)

Frankreich.
Paris, d. 27. April. Unter dieſem Datum ſchreibt man

der „Independance“ von hier: „Wie uns verſichert wird, hat
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die Regierung heute eine Depeſche erhalten, mit der Nachricht,
daß die Oeſterreicher am 24. d. die Citadelle in Aleſſan-
dria beſetzt haben. Dieſe Beſetzung hatte in Folge einer
Uebereinkunft mit dem Turiner Cabinet ſtattgehabt dafür
würde Oeſterreich dem größten Theile ſeiner übertriebenen For-
derungen entſagen.“ Jn Folge dieſer nachgiebigen Schritte
Radetzky's iſt der Alpenarmee, welche bereits Befehl erhal-
ten hatte, in Piemont einzurücken, Gegenbefehl zugegangen,
dem General Bugeaud indeß aufgegeben worden, ſich für
alle Fälle bereit zu halten.

Paris, d. 28. April. Wie ſchon ſeit mehreren Tagen,
ſo verſammelten ſich auch geſtern Abend zahlreiche Menſchen-
maſſen an den Thoren St. Denis und St. Martin. Es
kam zu Thatlichkeiten gegen die Schutzmäaänner von Pa-
ris, deren mehrere gemißhandelt wurden, worauf dann
zwei Escadrons Dragoner die Haufen zerſtreuten, wel-
che wiederholt die Marſeillaiſe und den in den Junita-
gen oft gehoöorten Geſang Des lampions geſungen hat-
ten. Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen und
um 11 Uhr war der Platz geſaäubert. Nächſten Sonn-
tag findet im Bruderlichkeitsſale der Straße Martel ein
Banket der ſocialiſtiſchen Prieſter Statt; Damen werden
nicht zugelaſſen. Die Vorbereitungen zur Feier des 4.

Mai, an welchem im vorigen Jahre die Republik feier-
lich durch die National Verſammlung proclamirt wurde,
haben begonnen. Der Miniſter des Jnnern hat zur Koſten-
deckung 200,000 Fr. verlangt ein Theil der Ausgaben wird
jedoch die Stadt Paris beſtreiten, die auch dem Praſidenten
der Republik ein großes Feſt giebt. Das Publikum werden
theatraliſche Vorſtellungen Tanze, Jlluminationen c. unter
halten. Unſer Conſul zu Tanger iſt in Folge ſeines Zwi-
ſtes mit dem dortigen Gouverneur abgereiſt und bereits zu
Gibraltar eingetroffen.

Paris d. 29. April. Der Moniteur veroffentlicht
heute folgende telegraphiſche Depeſchen Erſte Depeſche aus
Toulon, vom 28. April, Morgens 5 Uhr. Jn Paris einge-
troffen an demſelben Tage, Nachmittags 3 Uhr. „Civita-
vecchia, d. 26. April, Mittags 11 Uhr. Der Contre-Admi-
ral Trehouart an den Marineminiſter. Die Escadrille, welche
unter meinem Befehle ſteht, warf geſtern um 10 Uhr vor Ci-
vitavecchia Anker. Um Mittag war dieſe Stadt von 1800 Mann
Expeditionstruppen beſetzt. Dieſe Beſetzung fand mit Einwil-
ligung der ſtädtiſchen Behörden und ohne Schwertſtreich ſtatt.
Heute früh wurden die übrigen Truppen ausgeſchifft, und ich
betreibe ſo eben die Ausſchiffung des Materials mit Eil.“
Zweite Depeſche aus Marſeille, vom 28. April, 2 Uhr. Jn
Paris eingetroffen an demſelben Tage, Nachmittags 51 Uhr.
„Civitavecchia, d. 25. April. Der General Oudinot an
den Kriegsminiſter. Wir ſind Herren von Civitavecchia ohne
Schwertſtreich. Die Behörden haben keinen Widerſtand gelei-
ſtet. Einwohner und Nationalgarde haben uns mit Beifall
empfangen.“ Ueber die neueſten Ereigniſſe in Rom und Tos-
cana berichtet das Journal des Débats: „Wir kündigten
letzthin die Abreiſe des Herrn Manzoni, des Finanzminiſters
der republikaniſchen Regierung zu Rom, nach London an. Der
Vorwand dazu war eine zu kontrahirende Anleihe. Man ſagt
jetzt, der Miniſter habe im Einverſtändniß mit der Regierung
die ſeltenſten Manuſcripte und die Medaillenſammlung der be-
ruühmten Bibliothek des Vatikans mitgenommen, um dieſe koſt-
baren Gegenſtände zu London zu verkaufen oder als Unterpfand
einer Anleihe dort zu laſſen. Jn der Sitzung der römiſchen
Conſtituante vom 17. April hat der Deputirte Agoſtini den durch
die dazu niedergeſetzte Kommiſſion ausgearbeiteten Entwurf der
Conſtitution vorgelegt. Folgendes iſt der Haupt -Jnhalt: Die

National Verſammlung wird auf drei Jahre durch allgemeine
direkte Wahlen erwählt, wobei ein Deputirter auf 30,000 Ein
wohner kommt. Außer der geſetzgebenden Gewalt ubt dieſe Ver
ſammlung das Recht des Friedens und des Krieges, ſo wie
das Recht, Vertrage zu ſchließen, aus. Sie kann im Noth-
falle die Diktatur dekretiren und einen Diktator ernennen. Die
Exekutivgewalt iſt 2 Konſuln anvertraut, welche die allgemeine
Verwaltung leiten und für die Vertheidigung der Republik zu
ſorgen haben. Die Konſuln werden auf 3 Jahre durch allge-
meines Stimmrecht erwählt. Sie müſſen wenigſten 100,000
Stimmen für ſich haben. Sollte Niemand ſo viel Stimmen
erhalten, ſo wählt die National Verſammlung einen der Kan-
didaten. Ein Tribunat, welches aus 12 Mitgliedern beſteht,
ſoll die Konſuln überwachen und noöthigenfalls die Jntereſſen
des Volkes ſchutzen. Die Tribunen werden durch das allge-
meine Stimmrecht auf 5 Jahre gewählt. Jm Fall einer Dik-

tatur behalten ſie ihre Macht und haben das Recht, zu erkla-
ren, daß der Augenblick gekommen ſei, in welchem die Fort-
dauer der Diktatur nicht mehr nöthig ſei. Die Tribunen wachen
außerdem über die Zuſammenberufung der Wahlverſammlungen
und uüber die Aufrechthaltung der Conſtitution. Es wird ein
Staatsrath von 15 Mitgliedern gebildet, welche durch die Ver
ſammlung auf Vorſchlag des Tribunats in dreifacher Liſte er-
nannt werden. Die Richter und anderen Magiſtratsperſonen
werden durch die Konſuln auf Vorſchlag des Staatsrathes er-
nannt und ſind unabſetzbar. Die Generale werden durch die
Verſammlung ernannt auf Vorſchlag der Konſuln. Die Con-
ſtitution kann ein Jahr nach der Promulgation auf Antrag der
Hälfte der Mitglieder der National- Verſammlung und nach
drei Berathungen, die 6 Monate auseinander liegen, alſo
eigentlich 25 Jahr nach der Promulgation, revidirt werden.
Das römiſche Triumvirat hat dekretirt, daß die National-Ar-
mee auf 45 50,000 Mann gebracht werden ſoll. Der Gene-
ral Avezzana, der Chef der genueſiſchen Revolte, hart ſich be-
kanntlich nach Rom geflüchtet. Er iſt dort zum Kriegs und
Marine Miniſter ernannt. Man kundigt an, Livorno ſei un-
terworfen. Wir hoören zugleich, daß die livorneſiſchen Batail-
lone, die von Piſtoja kamen entwaffnet ſeien. Jhre Anfuührer
ſind nach Florenz geführt. Die Ordnung und der Frieden waren
ſo in ganz Toscana wiederhergeſtellt. Jn der Gazette de
Géne vom 23ſten lieſt man hingegen Ein von Livorno ge-
ſtern Abend hier eingetroffenes Schiff bringt die Nachricht, daß
die Stadt noch ganz im früheren Zuſtande ſei. Die Anticon-
ſtitutionellen ſollen das Volk noch beherrſchen. Die Thore der
Stadt waren verſchloſſen, aber da der Handel litt und die Ar-
beit fehlte, mußte man ſie wieder oöffnen. Die proviſoriſche
Regierung von Livorno beſchloß, ſich um jeden Preis zu ver-
theidigen. Der General der Bürgergarde, den man in Ver-
dacht hatte, daß er mit den Conſtitutionellen im Einverſtaänd
niß ſtehe, iſt feſtgenommen. Die Conſtitutionellen umgaben
Livorno, ohne es jedoch bis jetzt angegriffen zu haben.“ Wenn
man dem Jndependant glauben darf, ſo iſt ein Brief des
venetianiſchen Geſandten zu Paris angekundigt, daß die fran-
zöſiſche Regierung dem oſterreichiſchen Kabinette mehrere Noten
geſandt habe, um die Aufhebung der Feindſeligkeiten gegen Ve
nedig zu erlangen. Zugleich ſoll Frankreich mit England ein-
verſtanden ſein, diplomatiſche Verhandlungen zu Gunſten Ve-
nedigs anzuknuüpfen.

Jtorien,
Turin, d. 23. April. Auf Bericht und Antrag des

Cultusminiſters hat der König unterm 20. April verordnet:
1) für alle bis zum heutigen Tage im Herzogthum Savoyen
verubten politiſchen Vergehen iſt volle und unbedingte Am-
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neſtie bewilligt; 2) ausgeſchloſſen hiervon ſind nur gemeine
Verbrechen und Militairvergehen.

Genug, d. 25. April. Radetzky und das turiner Kabi-
net ſind über folgende zwei Hauptbedingungen einig geworden
a) Erlegung von 80 Millionen Lire Kriegsſteuer, b) Dreitau-
ſend Mann in Aleſſandria.

Aleſſandria, d. 24. April. Der dritte Artikel des Waf-
fenſtillſtandes von Novara wird ausgeführt. Heute rückten 12
Compagnieen Rukawina, ein Bataillon Kroaten und ſechs Ge-
ſchütze mit klingendem Spiel und geſchultertem Gewehr, gruüne
Zweige an den Hüten, in die Stadt und beſetzten die Citadelle.

7

Freie Gemeinde.
Sonntag Nachmittag 2 Uhr Vortrag von Wislicenus

über die Freiheit.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin den 3. Mai.

3f. Brief. Geld. Zf. Brief. Seld.
Pr. Freiw. Anl.] 5 1017 1012/, Pomm. Pfnudbr. 3 092
St. Schuldſch. 31/, 797 Z. u. Nm. do. 3 5892
Seeh. Pr. Sch. 100 99 l be do. 31 892 89
Kur u. Neum. o. Lit. B. ga-Schuldverſchr. 3 rant. do. 3 SBrl. Stadt-Obl. 5 98 Pr. Bk.-A.-Sch. 862/,
do. do. 3!/ S erWſtpr. Pfandbr. 85/, Friedrichsd'or 137 13

Großh. Poſ. do. 4 J 957/, And. Goldm. àdo. do. 3 80 80 5 12 12Oſtpr. Pfandbr. 3 90 DDisconto
Eiſenbahn-Actien.

Stamm- Zf. 3f.en.r Berl.- Anhalt 4 87 B.A. B. 4 77 B. do. Hambg. 918/, bz. u. B.do. Hamb 4 53 bz. do. II. Serie erdo. St.-Star.) 4 86 B. do. Potsd. M. 4 B.
do. Potsd.M. 4 52 bz. u. G. do. do. 5892 z
MagdHlbſt. 4 1121/, bz. r de 102 G.

Leipziger 4 gd. eipz.Pane Lrar, 4 498 B. G. Halle Thür. 86/, bz.
76 bz. Cöln Mind. 928 B.Cöln d 31 76 bz h. San 32

la en 4 h 2Den Cöln 5 103 G.
iſſeld.-Elf. 4 S o. St. Pr.S 4 Düſſeld.Elf. 4Märk. 31/,71 G. Nſchl.Märk. 4 86 B.e ha do. do. 5 (99 B.Zweigbhn.Deſcht 1. 4. 31/, 92 bz. do. III. Serie 938 B.

do. Lit. B. 317, 92 bz. do. Swgbhn.
CoſelOderb. 4 5 erſch“ 78 B. 78 b.

Freib. 4 ſchl.c 1 341 B. Krak.Obſchl.) 4 70 B.2 le 4 54 B. CoſelOderb. 5
Starg. Poſ. z 71 bz. u. B. Steel.Vohw. 5 88 G.
BriegNeiſſe do. II. Serie sMgd.Wittb. 4 Brsl. Freib..vo Berg.-Märk. 4 97 G.Auslandiſche
Quitt. B.
Aach.-Maſtr. 4 S Leipz.-Oresd. 4Ludw. Berb. 4

24 l. aRuſr. Db KielAlt. Sp. A.Fr.-W.-Ndb. 4 33/, à bz. u. G. Amſt. R. Fl. 4
do. Priorit. 5 92 B. Mlb. Thir. 4 31/, G.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 3. Mai.

Weizen 1 25 A bis 2 1 3Roggen 2 25 1 7 aGerſte 2 23 9 26 3Hafer 15 17 6Magdeburg den 3. Mai (Nach Wispeln.)

Weizen 38 50 Gerſte 22 24Roggen 25 27 Hafer
Nordhauſen, den 1. Mai.

Weizen 1 16 bis 1 26 Gerſte 22 e bis 29Roggen 24 1 Hafer 15 rRüböl, der Centner 15
Leinöl, der Centner 121,

Berlin, den 3. Mai.
Weizen nach Qualität 53——58
Roggen loco und ſchwimmend 232 25

pr. Frühjahr 82pfd. 23 Br. 23 G.
Mai,/ Juni do.Jununi/ Juli 24 bz. Br. u. G.
Juli Auguſt 255/, bz. u. Br., 251 G.
Sept. /Octbr. 26 Br. 26 G.

Gerſte, große, loco 2423
kleine 18--20

Hafer loco nach Qualität 14-16
pr. Juni Juli 14 Br.

Rüböl loco 14 Br., 14 bz. u. G.
pr. Mai 14 bz. u. Br., 13 G.

Mai Juni 14 Br. 13 G.Juni/ Juli 132/, Br. 135 G.
Juli Auguſt 13 Br. 137, G.
Ang. Sept. 13 Br. 155 G.
Sept. /Det. 12 Br. 128, bz. u. G.
Odctbr./ Novbr. 122/, Br. 12 G.

Leinöl loco 107/, Br.
Lieferung 10! Br., 10 G.

Spiritus loco ohne Faß 14 bz.
Mai/ Juni 14 verk. u. Br.
Junni/ Juli 148/, verk. u. Br., 142, G.
Juli Auguſt 151 Br. 15 G.
Auguſt /Sept. 16 Br. 158/, G.

S

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 3. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 8 Zoll.
am 4. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 7 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 3. Mai Nr. 9 und Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 3. bis 4. Mai.

Jm Kronprinzen Hr. Rittergutsbeſ. v. Vogt a. Mecklenburg. Die
Hrrn. Kaufl. Hoppach a. Dresden, Wickmann a. Hamburg Ober-
meier a. Liegnitz, Mackenſen a. Braunſchweig, Quenſtedt a. Leipzig.

Stadt Zürich Fräul. Mitgatz a. Haag. Die Hrrnu. Kaufl. Stern a.
Nordhauſen, v. d. Crone a. Elberfeld, Kantmann a. Eiſenach, Nelle
a. Halberſtadt, Wieſel a. Magdeburg Voß a. Montjoie.

Goldnen NRing: Die Hrrnu. Kaufl. Lamprecht a. Eiſenach, Felgner
a. Erlangen, Hochſtedt a. Leipzig. Hr. Pred. M. Käſtner a. Zörbig.
Hr. Cand. Kettler a. Olversleben. Hr. Förſter Stock a. Eiſenberg.

Engliſcher Hof: Die Hrrnu. Kaufl. Schumann a. Leipzig Roſum a.
Hamburg, Schimpf a. Mühlhauſen. Hr. Oekon. Wiebeck a. Cöln.
Hr. Banquier Meyer a. Berlin.

Goldnen Löwen Hr. Dr. Lange a. Lüneburg. Hr. Forſt-Jnſp. Mütz
a. Hannover. Die Hrrn. Kaufl. Schleinitz a. Saarbrücken Weiß a.
Sſen. Hr. Stud. Böttcher a. Jena. Hr. Lieut. v. Stroſophsky a.

oſen.
Schwarzen Bär:

a. Thränitz.
Die Hrrnu. Kaufl. Badendieck a. Nordhauſen, Voigt

Hr. Fabrik. Baubitz a. Hameln. Hr. Rentier Eichler
a. Dresden. Mad. Saborsky a. Berlin.

Goldne Kugel Die Hrrnu. Kaufl. Günther, Steinmetz Hellmann,
Denſing Schulze u. Lux a Ruhle. Hr. Landw. Stehlich a. Torgau.
Hr. Kaufm. Steyer a. Suhl.



Heilſame Erfindung. zNeu verbeſſertes Hümmert's
TPollutions- Verhütungs- Instrument-

durch welches, ohne die geringſte Beſchwerde und Gefahr dieſes gefährliche Uebel
binnen ganz kurzer Zeit völlig beſeitigt wird, und über deren zweckmäßige einfache
Einrichtung die beſten Zeugniſſe von mehreren Medicinal Behörden Deutſchlande
vorliegen. Gegen portofreie Einſendung des Betrags erhaält man Inſtrument nebſt
ausführliche Gebrauchs Anweiſung von den Unterzeichneten zugeſchickt.

1 Jnſtrument in feinem Neuſilber 4 Pr. Cour.

1 Meſſing Se e1 Metall 21
al

mit Suspenſorium

Gleichzeitig ſtellen wir bei richtiger Anwendung eine Garantie über

den Nutzen dieſes Jnſtruments von 20 Friedrichs'dor.

Compresso rium oder Vrinsperrer
en, welches von vielen Aerzten für heilſam anerkannt und die Eigenſchaftdaß 8 nächtliche Einnaſſen ins Bett bei Knaben, ſo wie auch bei Er

wachſenen durchaus verhütet wird, und ſich ſchon nach höchſtens monatlichem Ge-
brauch entbehrlich macht. Gegen portofreie Einſendung des Betrags und Angabe

Alters erhält man Jnſtrument nebſt Gebrauchsanweiſung für 2 oder

Außer obigem Jnſtrumente haben wir noch neuerdings ein

31 Gulden bei Philipp Schteſtg gen in Bleicherode
ordhauſen.

Die Eroöffnung des
Bades Wittekind in Giebichenſtein

indet, wie bereits angezeigt, am 8. Mai ſtatt, woſelbſt außer den Sool auch alleSee Bäder taglich, die ruſſiſchen Dampfbäder aber Dienstag und
Donnerstag Nachmittags für Herren, und Montag und Mittwoch für
Damen gegeben werden. Die Trinkcuren des ſo vielfach bewährten Wittekind-
Brunnens an der Quelle (für Badegäſte gratis) beginnen mit demſelben Tage,
von welchem der Amtmann Heine täglich Punkt 6 Uhr einen großen Perſonen-
wagen von dem Kleinſchmieden ab nach dem Bade gehen laßt und dafür der Abon-
nements- Preis 2 I à Perſon iſt. Beſtellungen auf dieſen Brunnen von aus-
wärtigen Orten, wo noch keine Niederlagen davon ſind, werden von meiner Hand-

i le wie auch vom Bade ausgeführt.lung in Halle w ch g H. Thiexe.Halle, den 4. Mai 1849.

Große Auetion von eleganten u. geringen
Kleidungsſtücken u. Mobilien.

Montag den 7. d. M. u. folg. Tage jedes Mal Nachmitt. 12 Uhr ſollen we-
gen Domicilveränderung des Kleider Magazin Jnhabers Herrn Hartig, Leipziger-
ſtraße Nr. 396 hier, 100 Stück div. feine, nach der neueſten Mode gearbeitete
Röcke, Ueberzieher, Paletots, Leib-, Sommer- und Schlafröcke, 600 Paar Bein-
kleider von div. feinen u. geringen Sommer- u. Winterſtoffen, 300 Stück div.
Sammet-, Seiden-, Piqué- u. Tuch -Weſten, ferner Sefretair, Sopha, Spie-
gel, Tiſche, Pulte, Stuhle, Jene en e v

iſtbi i are Zahlung verkauft werden. J. H. rm biete seten gatch e nung Auct.-Commiſſ. u. Taxator.

Die Putzhandlung von Vanngj Mätaing.
Leipziger Straße Nr. 282,

empfiehlt eine ſehr große Auswahl aller Sorten Borduren- und Stroh-Hüte, die
neueſten Façons ſeidener Zughüte, ſehr elegante Aufſätze und Häubchen, geſtickte

Baänder und ſonſtige Mode- Artikel zu auffallend billigen Preiſen.

T S

Leipziger Straße Nr. 282 iſt eine große Stube und Kammer an einen einzel
nen Herrn oder Dame zu vermiethen.

n n

Gebauerſche Buchdruckerei.

Sonntag Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

Feldſchlößchen.
Zu friſchen Pfannkuchen und Tanz la-

det Sonntag den 6. d. M. freundlichſt

ein G. Weiſe.Nächſte Mittwoch den 9. Mai d. J
(2 Uhr) Conferenz des Mansfelder Lehrer-
Vereins.

Friſcher Kalk
Dienstag den 8. Mai in der Giebichen-
ſteiner Amtsziegelei.

Engagements-Anerbieten.
Eine erſte und zweite Liebhaberin fin-

den ſogleich Engagement, und können
ſich portofrei an die Directon zu Als-
leben a. d. Saale wenden.

Eine große Auswahl neue Sonnen-
ſchirme ſind wieder billig zu verkaufen bei

C. Ernſt, Troödel Nr. 780.

11,000, 5000, 3000, 2000, 1200, 800,
400, 100 ſind auszuleihen durch den
Actuar Dancker, Schmeerſtraße Nr. 480.

Ausgezeichnet ſchöne Preißelsbee-
ren erhielt och

G. Goldſchmidt.
Verkauf. 60 Stück fette Hammel

und Schafe ſind einzeln oder im Ganzen
zu verkaufen auf dem Rittergute Löpitz
bei Merſeburg.

eeSk cceeeS

Wohnung von 2 Stuben nebſt Zube-
hör von jetzt an gr. Steinſtraße Nr. 130
zu vermiethen.

200, 300, 400, 550, 1000 u. 5000
ſind auszuleihen durch den Secretair
Kleiſt, große Klausſtraße Nr. 896.

Montag den 7. Mai früh 9
Uhr ſoll die diesjährige Grasnutzung im
Garten des Herrn Amtmann Heine meiſt
bietend gegen gleich baare Zahlung ver
pachtet werden. Brandt.

Guter Saamen-Dotter
iſt zu haben bei

Chr. Fritſch,
Domplatz Nr. 923.

Heute Sehb. in Spring's Garten.
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tiſchen und geſellſchaftlichen Freiheit.
nur ſpezielle Folgerungen aus demſelben. Wenn es Wahrhei-

Beilage zu Nr. 103 des C vouriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend, den 5. ai 18A9.

Halle, den 4. Mai.
Die deutſche Verfaſſung.

Grundrechte.
Artikel II. Gleichheit vor dem Geſetze.
7. „Vor dem Geſetz gilt kein Unterſchied der

„Stände. Der Adel als Stand iſt aufgehoben.
„Alle Standesvorrechte ſind abgeſchafft.
„Die Deutſchen ſind vor dem Geſetze gleich.
„Alle Titel, in ſo weit ſie nicht mit einem Amte

„verbunden ſind, ſind aufgehoben und dürfen nie
„wieder eingeführt werden.

„Kein Staatsangehöriger darf von einem aus-
wärtigen Staate einen Orden annehmen.

„Die öffentlichen Aemter ſind für alle Befä-
„higten gleich zugänglich.

„Die Wehrpflicht iſt fur Alle gleich. Stellver-
„tretung bei derſelben findet nicht ſtatt.“

Der Grundgedanke des ganzen Artikels iſt Gleichheit Aller
vor dem Geſetze. Dies iſt das Evangelium, der Kernſatz der poli-

Alle übrigen Zuſatze ſind

ten giebt, die an ſich einfach, klar und verſtandlich, doch erſt
nach einer Jahrhunderte langen Entwickelung richtig begriffen
und ins Leben eingeführt werden, ſo gehört der Grundſatz der
Gleichheit vor dem Geſetze zu dieſen Wahrheiten. Nach dieſem

Grundrechte ſollen ferner keine Ausnahmsgeſetze beſtehen, weder
für Perſonen noch fur Sachen, ſondern alle diejenigen, die ſich

in gleicher Lage befinden, ſollen auch den gleichen Geſetzen un-
terworfen ſein. Durch daſſelbe werden alle Vorrechte, alle Aus-
nahmsgeſetze, die Patrimonialgerichte, der privilegirte Gerichts-
ſtand, die Befreiungen oder geſetzlichen Begunſtigungen im
Steuerweſen aufgehoben. Das neue Licht der bürgerlichen Gleich-
heit ſoll hell leuchten und ſich nach allen Richtungen verbreiten,
damit auch kein Schlupfwinkel beſtehen bleibe, wo ſich die Son-
derintereſſen, die Vorrechtsgeluſte abermals hinflüchten könnten,
um ſich ein neues Bett zu bereiten. Aber man mißverſtehe
dieſe burgerliche Gleichheit vor dem Geſetze nicht. Das Grund-
recht ſagt, das Rechtsgeſetz ſolle mit derſelben Nothwendigkeit
und Unwiderſtehlichkeit herrſchen, wie ein Naturgeſetz, und wie
dieſes keinen Unterſchied und keine Ausnahmen macht in Bezug
auf Perſonen und Sachen, ſo ſoll auch in dem Rechtsgeſetz kein
Unterſchied anerkannt werden. Arme und Reiche, Hohe und
Niedere ſind einander gleich vor dem Geſetze. Das iſt aber
nicht jene rohe Gleichheit, welche alle naturlichen Unterſchiede
in den geiſtigen und phyſiſchen Fahigkeiten aufheben und die
Folgen derſelben in Bezug auf Arbeit und Vermoögenserwerb
vertilgen will. „Huütet euch daher, ihr Bürger und Bauern,
vor den falſchen Propheten, welche ſprechen von Gleichheit
ſchlechthin, der Klugen wie der Einfaltigen, der Armen wie
der Reichen, des Geſindels und der tüchtigen Buürger; nicht
dieſe Gleichheit, welche alle natürlichen und nothwendigen Un-
terſchiede zum Fenſter hinaus wirft und eigentlich die ſchreiendſte
Ungleichheit iſt denn nicht gleich hat Gott die Menſchen ge-
macht, ſondern ſehr ungleich und jedem wird gemeſſen nach ſei
nem Maß nicht dieſe Gleichheit dürft ihr fordern, ſondern
die Gleichheit vor dem Geſetze.“ Dieſe bürgerliche Gleichheit
gründet ſich auf das Recht und die Gerechtigkeit, und das Recht,
weit entfernt, die in der Natur des Menſchen gegründeten und
in der geſchichtlichen Entwickelung hervortretenden Unterſchiede
aufzuheben, ſieht in denſelben vielmehr nur die einzelnen Seiten

und Richtungen, in welchen ſich die Organiſation der menſchli
chen Natur entfaltet, und welche auf Ein Ziel losgehen: auf
die Geſammtentwickelung der menſchlichen Geſellſchaft in allen
Gebieten und in allen Verhaltniſſen.

Es iſt daher ganz recht heißt es in einem Büchelchen
über die Grundrechte wenn man den verſtändigen Mann
zum Rathsherrn macht und den einfältigen nicht, aber eben ſo
unrecht würde es ſein, wenn die Beſchimpfung oder Beſchadi-
gung des letztern vor Gericht nicht eben ſo ſchwer geſtraft wurde,
wie die des erſtern, denn Schläge thun weh dem Klugen wie
dem Dummen. Ferner wenn ein ſtädtiſches Amt, das hohe
Caution fordert, nur dem vermoögenden Manne zu Theil wird,
ſo kann der Arme ſich nicht darüber beklagen wenn aber fur
ein Polizeivergehen der arme Mann ins Gefängniß geſteckt wird
und der reiche mit einem Paar Thalern davon kommt, die er
lachend auf den grünen Tiſch wirft, ſo iſt das ſehr ungerecht,
denn die Schuld iſt gleich, mag der Arme oder Reiche ſich ver
gehen. Ganz beſonders aber fordert die Gleichheit Aller vor
dem Geſetze, daß keine politiſchen Privilegien und keine beſon
dern Ehrenrechte an die Geburt geknuüpft ſeien, denn Staats
bürger ſind wir Alle vor dem Geſetz, und wer unbeſcholten iſt,
iſt vor dem Geſetz ein Ehrenmann; mehr als Staatsbuürger und
Zu als ehrenhaft kann aber Niemand ſein in einem freien

tagate.

Der Adel als Stand iſt abgeſchafft. So verordnen
die deutſchen Grundrechte und das erwähnte Buchelchen giebt
dazu folgende ſehr richtige Erläuterung: Wenn alſo bisher die
Familien des höchſten Adels das Recht hatten, ſich ſelber Fa-
miliengeſetze zu geben mit rechtlich bindender Kraft, ſo gilt
dies ferner nicht, denn die Deutſchen ſind gleich vor dem Ge-
ſetze und nur Regierung und Stande, ſo wie die deutſche Na-
tionalverſammlung, haben das Recht der Geſetzgebung. Wenn
bisher die Haupter gewiſſer beſonders vornehmer adliger Ge-
ſchlechter durch die Geburt allein zu einem beſondern Sitze und
einer Virilſtimme auf dem Landtage berechtigt waren ſo iſt es
damit fortan aus, denn die Deutſchen ſind vor dem Geſetze gleich
und keiner wird als Volksvertreter geboren, darf auch keiner auf
dem Landtage ſitzen, der nur ſich und ſeine Herren Vettern und
nicht das Volk vertritt. Aber auch da, wo die Ritterſchaftlichen
und ſonſt durch die Geburt Prrivilegirten bisher eine beſondere
Vertretung auf dem Landtage beſeſſen haben und dieſe Privile-
gien noch nicht von den Marzſturmen verweht ſind, muſſen ſie
dieſelben in Felge der Grundrechte aufgeben, denn das bedeutet
eben die Abſchaffung des Adelſtandes, daß künftig in den
Kammern nur Volks- und nicht Standesvertreter ſitzen durfen.
Aus iſt es ferner mit dem Vorrecht der hohen Herren, von ih
rem Vermögen dem Staate keine Steuern oder geringere zu
entrichten gleich als ob ſie ihre Guter nicht beſäßen wie jeder
andere Bürger Kraft der Oberhoheit des Staats, und die Buür
gerpflicht nur für den gemeinen Mann beſtande. Die Gleich-
heit vor dem Geſetze ſoll herrſchen, wir fordern einen Rechts-
ſtaat. Bisher leben wir aber in einem Polizeiſtaate, in wel
chem die Rechte in gleichem Verhältniſſe mit dem Stande ſtie-
gen und die Pflichten fielen. Je hoher einer ſtand, deſto mehr
erhielt er Rechte und deſto mehr verringerten ſich ſeine Pflichten,
und je tiefer einer ſtand, deſto mehr Pflichten und deſto weniger
Rechte hatte er. Jn frühern Zeiten trat der Arme, der Niedere, der
keinem privilegirten Gerichtsſtande angehörte, mit gewiſſem Bangen
vor ſeinen Richter, nicht etwa aus Furcht vor Parteilichkeit, obgleich
er in dieſer Beziehung Urſache haben mochte zum Mißtrauen ge
gen die Patrimonialgerichte, ſondern aus Furcht vor Verzoge

kungen, vor Vernachlaſſigungen und Zuruckſtellung. Jetzt kann

l
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der Deutſche mit Selbſtgefuhl vor ſeinen Richter treten denn
vb man Bauernkind oder Furſtenſohn, ob man Bettler oder
Millionaär ſei, ſo erſcheint man vor ſeinem Richter mit dem
Bewußtſein der Gleichheit. An dieſem Selbſtgefühle hat es
uns bis jetzt gefehlt weil wir es nicht gehabt haben, ſo haben
wir Schmach von allen Seiten, Schmach von Unten und von
Oben herab erduldet. Ferner iſt es mit den beſondern Gerichts-
höfen, vor welchen adlige und andre vornehme Perſonen, für
die etwa ein Baändchen oder ein Titelchen irgendwo abgefallen
war, allein Rede und Antwort zu ſtehen verpflichtet waren,
wodurch ſie ihren bürgerlichen Gegnern Weitläufigkeiten und
Koſten verurſachten. Alle Deutſchen ſind gleich vor dem Geſetze
und ſtehen zu Recht vor den Gerichten ihres Wohnorts ohne
Anſehn der Perſon, ob Graf oder Nachtwachter. Es kann fer-
nerhin kein Adliger in den Bürgerſtand degradirt werden, dem
Adel gegenüber erſcheint es nicht mehr, wie im frühern Polizei
ſtaate, als Strafe, ein Bürgerlicher zu ſein.

„Alle DTitel, in ſo weit ſie nicht mit einem Amte
verbunden ſind, ſind aufgehoben und dürfen nie
wieder eingeführt werden.

Der uberſchwengliche Ueberfluß der Deutſchen an leeren
und bedeutungsloſen Titeln iſt bekannt und ſo oft und ſo all-
gemein zum Gegenſtand des Witzes und des Spottes gemacht,
daß es anzuerkennen iſt, wenn die deutſche Nation von dieſer
lächerlichen Burde befreit in den Rechtsſtaat eintritt.

„Kein Staatsangehoöriger darf von einem aus-
wärtigen Staate einen Orden annehmen.

Der Orden iſt ein Zeichen, daß ſich Jemand um ſein Va-
terland verdient gemacht hat. Nur das Vaterland kann ihn
ertheilen. Wenn ein auswartiger Staat ihn ertheilt ſo iſt er
entweder eine bedeutungsloſe Hoflichkeit oder ein Zeichen für
Verdienſte, die der Empfänger ſich um einen fremden Staat,
vielleicht ſogar zum Nachtheil des eignen Vaterlandes erwor-
ben hat. Es mag wohl vorkommen, daß man Orden an
Fremde ertheilt, um ſich im fremden Lande zu beſtimmten
Zwecken Anhang zu verſchaffen. Es iſt daher gut, daß die
Grundrechte dem möglichen Mißbrauche durch ein Verbot vor-
beugen.

„Die öffentlichen Aemter ſind für alle Befä-
higten gleich zugänglich.“

Die in dieſen Worten ausgeſprochene Wahrheit iſt eigent-
lich wohl ein Gemeinplatz geworden, ſo allgemein iſt ſie in die
Ueberzeugung des Volks uübergegangen. Nichts deſto weniger ha-
ben wir die bittere Erfahrung machen müſſen daß es nur die
Regierungen waren, welche im alten Staate dieſe Wahrheit
nicht überall mit gleicher Vorſicht befolgten. Es iſt bekannt,
daß man den Adel bei Beſetzung der Aemter, zumal im hoöhern
Staatsdienſte, vorzog und die befähigſten Bürgerlichen zurück
ſetzte. Die Militarchargen erſchienen beinahe nur als Ver-
ſorgungs- Anſtalten der unbemittelten Adligen, mit Aus-
nahme der Stellen in denjenigen Waffengattungen, deren
Uebung gediegnere Kenntniſſe und einen ſchwerern Dienſt for-
dern. Jm Genie und in der Artillerie überwiegen die
Bürgerlichen eben ſo ſehr wie die Adligen in der Garde. Jm
Civildienſt wirkte der Nepotismus auf das Nachtheiligſte. Die
üblen Folgen dieſes ſchlechten Syſtems treten in dem gegenwaär-
tigen Augenblick klar ans Licht. Es fehlt den Furſten an Man-
nern, die das Vertrauen der Völker beſitzen, die mit der gehoö
rigen geſchäftlichen Erfahrung die Leitung der Regierung mit
Erfolg übernehmen könnten. Ein deutſcher König bezweifelte
ſogar öffentlich, ob er in ſeinem Lande befähigte und ehrliche
Männer finden könnte, denen er die Verwaltung der Miniſte

ſer Schande der deutſchen Nation machen die Grundrechte ein
Ende, und ſollte der Zweck nicht erreicht werden dann iſt Nie
mand anders als das deutſche Volk ſelbſt anzuklagen, denn daſ-
ſelbe hat es in ſeiner Hand, ob die deutſchen Grundrechte zur
Wahrheit werden, oder ob ſie als ein Verſuch der Profeſſoren-
weisheit und Paragraphengelehrtheit der Vergeſſenheit anheim-
fallen ſollen.

„Die Wehrpflicht iſt für Alle gleich; Stellver-
tretung bei derſelben findet nicht ſtatt.

Kaum iſt es glaublich, daß z. B. in Oeſterreich adlige
Familien, ja ganze Städte von der Militärpflicht befreit ſind.
Eine der beſchwerendſten Staatsehre wird ausſchließlich auf die
Schultern der Aermern und Aermſten gewälzt. Jn andern Di-
ſtrikten haben die Vornehmern und Reichern das Recht, ſich
einen Stellvertreter zu kaufen, der ſich fur ſie zum Kruüppel
oder todtſchließen laäßt, ahnlich wie in China, wo der zum To-
de verurtheilte reiche Mann ſich einen kaufen darf, der ſich fur
ihn hangen läßt. Jeder Bürger, der die Kraft dazu hat, iſt
pflichtig, das Vaterland zu vertheidigen dieſe Laſt trifft nicht
das Vermogen, ſondern den geſunden kräftigen Mann, und die
Gleichheit Aller vor dem Geſetze laßt die Befreiung von der
Wehrpflicht oder auch nur die Loskaufung nicht zu.

Faſſen wir den ganzen Artikel uüber die Gleichheit Aller
vor dem Geſetze in ein Paar Worte zuſammen ſo erſcheinen
die darin gegebenen Verordnungen als die eigentliche Spitze
unſres neuen Staats. Die Jdee dieſes modernen Staates be-
ſteht aber weſentlich darin, daß derſelbe im Gegenſatze zu den
Rechtszuſtänden des Mittelalters ſtatt der Freiheiten die Frei-
heit, ſtatt der Rechte das Recht gewährt. Daher wollen wir
in Stadt und Land den Satz feſthalten, daß alle Deutſchen
gleich ſind vor dem Geſetze wir wollen an ihm feſthalten, weil
darin ein Rechtsſprichwort gegeben iſt, welches ſich Jedem leicht
einpragt; wir wollen ihn feſthalten, weil er ein humanes, ſitt-
lich-politiſches Princip aufſtellt, weil er alle Burger einander
näher bringt, und weil die allgemeine Achtung, welche das Ge
ſetz Allen angedeihen läßt, ſich zu einer allgemeinen perſönlichen
Achtung erweitert und durchbildet. Keine Macht, keine Dro-
hung ſoll uns dieſe Grundrechte entreißen, und waren es ſelbſt
die Fürſten Deutſchlands, die ihre ganze Gewalt einſetzten,
den Grundrechten und der Einheit des deutſchen Vaterlandes
die Gültigkeit abzuſprechen. Die euch gebotene Wohlthat hal-
tet unverbruchlich in Stadt und Land, ihr ſchirmt damit das
Werk der deutſchen Nationalverſammlung gegen jegliche Ge-
waltmaßregel!

22

Denutſchland.
Berlin, d. 3. Mai. Vorgeſtern, gegen Mittag, war an

der Weberſtraßen Ecke wieder ein kleiner Zuſammenlauf von
Menſchen, der jedoch ohne Anwendung von Gewaltmaßregeln
ſich trennte. Seitdem ſind weitere Zuſammenrottungen nicht
vorgekommen.

Jn der Nacht vom 2. d. war das Berliner Rathhaus
vom Militär ſtark beſetzt, da man erfahren hatte, daß ruchloſe
Hände daſſelbe um dieſe Zeit in Brand ſtecken wollten. Einige
verdachtige Perſonen welche in derſelben Nacht ſich um das
Rathhaus herumtrieben, wurden verhaftet. Außerdem wurden
an andern Orten mehrere verdächtige Perſonen verhaftet, bei
denen man leicht entzüuündbare Stoffe, wie Pech, Schwefel c.
vorgefunden haben ſoll.

Der hier zur Zeit aus Frankfurt mit ſeinem Sekretaär,
Hrn. Ladenbeng anweſende Unterſtaatsſekretär Baſſermann hatte

rien anvertrauen dürfe. So weit iſt es mit Deutſchland ge bereits mehrere Audienzen beim Könige und längere Unterre
kommen, daß ein Fürſt ſolch' ein Wort ausſprechen darf! D.e dungen mit den Miniſtern. Seine Bemühungen, eine Verein-
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barung zwiſchen der preußiſchen Regierung und der deutſchen
Nationalverſammlung zu Stande zu bringen ſind bis jetzt ge-

eitert.t Das Gerücht, daß die Oberſchleſiſche Eiſenbahn durch den

Miniſter v. Manteuffel zum Transport ruſſiſcher Hülfstrup-
pen nach Oeſterreich autoriſirt worden ſei, entbehrt aller Be-

gruündung. (Voſſ. Ztg.Frankfurt a. M., d. 3. Mai. Nach einer halbſtün-
digen Sitzung, in welcher vom ReichsminiſterPrafidenten ein
kurzer Bericht uber die Vollzugsmaßregeln der Beſchluſſe vom
27. April erſtattet worden vertagte ſich die Nationalverſamm-
lung auf den Antrag des Reichsminiſters zu morgen den 4. Mai.
Die Tagesordnung von heute bleibt für die nächſte Sitzung.

Dänemark.
Kopenhagen d. 29. April. Die Stimmung der hie-

ſigen Bevölkerung iſt in Folge der letzten Niederlage bei Kol-
ding und Angeſichts der Unmoglichkeit, einen irgendwie erfolg-
reichen Widerſtand gegen die vereinigte deutſche Macht zu lei-
ſten, eine ſo gedrückte, daß es der patriotiſchen Partei par ex-
cellence kaum noch langer gelingen dürfte, mit ihrer fanatiſchen
Minoritat die gemäßigte Majorität zu terroriſiren. Daher iſt
die Sehnſucht nach einem ehrenvollen Frieden, trotz der entge-
genſtehenden Erklärung des Miniſteriums, in dem Reichstage
allgemein. Selbſt diejenigen, welche in ihrem einſeitigen Han-
delsintereſſe bisher dem Kriege das Wort redeten, ſehen jetzt
ein, daß man wohl einige Zeit auf Koſten eines erſchoöpften Lan
des leben kann, daß aber dieſe künſtlich eröffneten Quellen gar
bald verſiegen muüſſen, wie alles, was keinen naturlichen Ur-
ſprung hat; denn die durch den Krieg und die Abſper-
rung des Auslandes künſtlich nach Kopenhagen gezogenen Be
ſtellungen der Jnſeln und Jütlands hören auf, weil bereits der
Fond der dortigen Handelswelt erſchöpft iſt. Wir erwarten
täglich den Rücktritt unſeres Miniſteriums, weniger wegen des
Konflikts mit dem Reichstage, als wegen der ſchwierigen Stel-
lung, die es der intelligenten und beſitzenden Bevölkerung ge-
genüber einnimmt. Vor allen Dingen durfen Sie ſich nicht
aus den hieſigen Blättern uber die Stimmung Kopenhagens
unterrichten wollen.

Frankreich.
Paris, d. 30. April. Die conſervativen und gemäßig-

ten Journale, ſelbſt den „„National“ eingerechnet, nehmen in
der daäniſch- deutſchen Frage einmüthig Partei fur die Daänen;
die radikalen Blätter dagegen wiſſen nicht recht, wie ſie ſich in
dieſer Frage verhalten ſollen, und erzählen daher die bloßen
Thatſachen ohne Zuthat von Bemerkungen. Die erſtgedachten
Journale behaupten die Deutſchen könnten ſich mit demſelben
Rechte, welches ſie fur die Wegnahme Schleswigs geltend ma-
chen, auch des Elſaßes bemachtigen, da man dort ſo gut deutſch
ſpreche, wie in Schleswig. Die „Aſſemblee nationale“ frägt,
ob Europa dulden werde, daß Deutſchland ſeine Eroberung
Juütlands fortſetze?

Jn Marſeille iſt am 26. April das ſicilianiſche Dampfſchiff
„Jndependenza“ eingelaufen. Es bringt Depeſchen aus Pa-
lermo bis zum 23. April. Die ſicilianiſche Revolution kann
danach als beigelegt betrachtet werden der Kampf hat überall
aufgehört, und Admiral Baudin, den man in Ajaccio vermu-
thete, iſt mit neuen Vorſchlägen von Palermo nach Gacta ab-
gegangen die König Ferdinand anzunehmen geneigt ſchien, denn
er hatte ſofort Befehl gegeben die Feindſeligkeiten auf allen
Punkten der Jnſel einzuſtellen. Die Grundbedingung dieſer
Vorſchlage bleibt die Rückkehr Siciliens unter neapolltaniſche
Hoheit. König Ferdinand hat ſeinen Adjutanten, Oberſt Nun-

ziante, in das Hauptquartier ſeiner Truppen auf Sicilien ge
ſchickt. Der Fall Catania's, Syracuſa's, Auguſta's und ande-
rer Städte ſcheint Palermo entmuthigt zu haben. Es ſoll dort
allgemeine Haltloſigkeit herrſchen. RuggieroSettimo und das
ganze Miniſterium haben ſich auf dem „Bellerophon“ einge
ſchifft; die ihnen ergebenſten Anhänger ſind ihnen gefolgt. Mie-
roslawski und mehr als 200 ſicilianiſche Flüchtlinge ſind bereits
mit der „IJndependenza“ in Marſeille wieder angekommen. Eine
proviſoriſche Junta, meiſt Royaliſten und Anhänger des Königs
Ferdinand, hatte ſich in Palermo nach der Entfernung des Mi
niſteriums gebildet und eine Deputation zum General Filan
gieri geſandt, um ihn mit den Bedingungen der Unterwerfung
und Herſtellung des status quo bekannt zu machen. Ruggiero
Settimo und die Miniſter haben ſich auf dem „Bellerophon“
nach Malta begeben, um ſich zunächſt unter engliſchen Schutz
zu ſtellen.

Großbritannien und Jrland.
London d. 28. April. Jn einem ausfuührlichen Arti-

kel ſucht der „„John Bull“ nachzuweiſen daß Graf Mon-
temolin, den man in Frankreich an der ſpaniſchen Granze
verhaftet und nach England zuruückgeſchafft haben wollte,
während der ganzen Zeit, wo dies geſchehen ſollte, London
keinen Tag verlaſſen habe und täglich auf ſeinem gewohnten
Platze in der Kirche zu ſehen geweſen ſei. Zu Briſtol
werden jetzt drei große Kriegsdämpfer, angeblich fur den
Dienſt der deutſchen Flotte, unter der beſonderen Aufſicht
eines brittiſchen Flotten-Officiers gebaut.

Nach dem frankfurter Correſpondenten der Times hat
der König von Schweden Dänemark erklärt, daß es
ſelbſt die Folgen der von ihm ausgegangenen Erneuerung
des Kriegs mit Deutſchland tragen müſſe. „„Bei der gegen
wärtigen Lage der Dinge, ſagt die betreffende Note, die ganz
anders iſt als voriges Jahr da Deutſchland diesmal nicht
den Krieg begonnen hat, ergchtet es die Regierung Sr. Maj.
fur ihre Pflicht ſich darauf zu beſchränken, die ganze Auf-
merkſamkeit der preußiſchen Regierung auf die ernſten Fol-
gen der Erneuerung eines Kampfes zu lenken, bei dem Deutſch
land nichts gewinnnen kann, und wo ſeine eignen und des
ganzen Nordens materielle Jntereſſen ſchwer leiden muſſen.“
Die ruſſiſche Erklärung geht noch einen Schritt weiter.
Zuerſt erfolgte auf die wiederholten dringenden Geſuche Dä-
nemarks nur die Antwort daß der Kaiſer ſich vor der Hand
außer Stande ſehe, die Dänemark gegebene Garantie durch
eine Entwickelung von Streitkräften gegen Deutſchland zu
unterſtutzen. Zuletzt aber lautete die Antwort ganz einfach,
daß Dänemark Frieden ſchließen ſollte, ſo gut es moglich
ware, und daß die Unabhängigkeit Schleswigs von Dane-
mark und von Deutſchland als die Grundlage einer Verfaſ-
ſung dieſes Herzogthums anerkannt werden muſſe.

Donaufürſtenthümer.
Belgrad, d. 20. April. Da die Magyaren auch eine

Jnvaſion in die türkiſche Walachei verſuchten, dort einige Dor-
fer verwuſteten, und in Brand ſteckten, ſo haben die Kom-
mandanten Lüders und Fuad-Effendi bezüglich von der ruſſi-
ſchen Regierung und der Pforte neue Truppen verlangt, wel
che bereits im Anmarſche ſind, um dieſe Horden nach Ver-
dienſt zu zuchtigen. Dieſes Ereigniß hat das gute Einver-
nehmen zwiſchen den ruſſiſchen und türkiſchen Truppen ver-

ſtärkt. (Ll.)
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Entwurf des Geſetzes,
betreffend

die Ablöſung der Reallaſten und die Regulirung
der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe
für den ganzen Umfang der Monarchie, mit Aus-
nahme der auf dem linken Rhein-Ufer belegenen

Landestheile.
Mit dem Zeitpunkte der Verkündigung des gegenwärtigen Geſetzes tre-

ten folgende Geſetze außer Kraft: 1) das Edikt vom 14. Septbr. 1811,
betreffend die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe
(G. S. 1811. S. 281); 2) die Deklaration des Edikts vom 14. Sep-
tember 1811 wegen Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Ver
hältniſſe vom 29. Mai 1811 (G. S. 1816. S. 154); 3) die Verord-
nung vom 31. Mai 1816 wegen Ablöſung des Erbpacht-Zinſes von Grund
ſtücken, die den geiſtlichen oder milden Stiftungen gehören (G. S. 1816.
S. 181); 4) die Verordnung vom 9. Juni 1819 wegen Erklärung eini-
ger zweifelhafter Beſtimmungen des Edikts vom 14. September 1811 und
29. März 1816, die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Ver-
hältniſſe betreffend (G. S. 1819. S. 151); 5) die Verordnung vom 18.
Novbr. 1819 wegen Anwendung des Edikts vom 14. Septbr. 1811, die Re
gulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe betreffend, auf den
kotibuſſer Kreis (G. S. 1819. S. 249); 6) die Ordnung vom 7. Juni
1821 wegen Ablöſung der Dienſte, Natural- u. Geldleiſtungen von Grund-
ſtücken, welche eigenthümlich, zu Erbzins- oder Erbpachtrecht beſeſſen wer
den (G. S. 1821. S. 77); 7) das Geſetz vom 21. Juli 1821 wegen
Anwendung des Edikts vom 14. September 1811, die Regulirung der
gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe betreffend und der ſpäteren
darüber erlaſſenen Geſetze auf die Ober und Nieder-Lauſitz und das Amt
Senftenberg (G. S. 1521. S. 110); 8) die Deklaration vom 24. März
1823, betreffend die Vergütigung für Hülfsdienſte regulirter Wirthe (G.
S. 1823. S. 35); 9) das Geſetz vom S. April 1823 wegen Regulirung
der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe im Großherzogthum Poſen,
den mit Weſtpreußen wieder vereinigten Diſtrikten, dem kulm- und miche-
lauſchen Kreiſe in dem Landgebiete der Stadr Thorn (G. S. 1823. S.
49) 10) das Geſetz vom 8. April 1823 wegen Anwendung des Edikts
vom 14. September 1811, die Regulirung der gutsherrlichen und bäuer-
lichen Verhältniſſe betreffend und der ſpäter darüber erlaſſenen Geſetze,
ingleichen wegen Anwendung der Ordnung, die Ablöſung der Dienſte be-
treffend, auf das Landgebiet der Stadt Danzig (G. S. 1823. S. 73);
11) die Kabinets-Ordre vom 13. Februar 1825, durch welche die Meno-
niten von den Wirkungen des Regulirungs Edikts vom 14. September
1811 ausgeſchloſſen werden 12) die Verordnung vom 13. Juli 1827
zur näheren Beſtimmung des Art. 5 Buchſtabe a. der Declaraiion vom
29. Mai 1816 wegen Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Ver-
hältniſſe in der Anwendung auf die Gärtner und anderen Beſitzer gerin-
ger Ruſtikalſtellen in Ober Schleſien u. ſ. w. (G. S. 1827. S. 79)
13) die Ordnung vom [13. Juli 1829 wegen Ablöſung der Reallaſten in
denjenigen Landestheilen, welche vormals zum Königreich Weſtfalen, zum
Großherzogthum Berg oder zu den franzöſiſchen Departements gehört ha-
ben G. S. 1829. S. 65); 14) die Kabinets-Ordre vom 11. Dezember
1831 über die Vergütigung der vorbehaltenen Hülfsdienſte in der Provinz
Pommern 15) das Geſetz vom 19. Juli 1832, betreffend die Laudemien
von Ruſtikalſtellen in Schleſien (G. S. 1802. S. 194) 16) das Geſetz vom
25. April 1835 wegen Erleichterung der Ablöſung des Heimfallrechts in
der Provinz Weſtfalen (G. S. 1835. S. 53); 17) die Kabinets- Ordre
vom 26. Oktober 1835 über Feſtſtellung von Normalpreiſen für vorbehal-
tene Hülfsdienſte in dem Umfange des brandenburgiſchen Provinzial Ver
bandes (G. S. 1835. S. 228); 18) die Deklaration und Abänderung
des Geſetzes vom 8. April 1823 über die Regulirung der gutsherrlichen
und bäuerlichen Verhältniſſe im Großherzogthum Poſen und in den mit
der Provinz Preußen wieder vereinigten Diſtrikten, dem kulm- und miche-
lauſchen Kreiſe und dem Landgebiete der Stadt Thorn vom 10. Juli 1836
(G. S. 1836. S. 204); 19) die Kabinets-Ordre vom 17. Februar 1838
über die Ermittelung und Bekanntmachung der Normalpreiſe für vorbe-
haltene Hülfsdienſte in der Provinz Preußen (G S. S. 237); 20, die
Verordnung vom 28. November 1839, betreffend die Allodifikation der nicht
zur Klaſſe der bäuerlichen gehörigen landesherrlichen Lehne im Herzogthum
Weſtfalen (G. S. 1840. S. 5); 21) die 33 und 35 des Geſetzes
vom 22. December 1839, betreffend die Rechtsverhältniſſe der Grundbe-
ſitzer und die Ablöſung der Reallaſten in den Grafſchaften Wittgenſtein-
Berleburg c. (G. S. 1840. S. 6); 22) die Ordnung wegen Ablöſung
der Reallaſten im Herzogthum Weſtfalen vom 18. Juni 1840 (G. S.
S. 156); 23) die Beſtimmungen unter Nr. 3 und 5 im H. 1 des Ge-
ſetzes vom 18. Juni 1840 über die Rechtsverhältniſſe des Grundbeſitzes
und über die Ablöſung der Realberechtigungen im Fürſtenthum Siegen
(G. S. 1840. S. 151); 24) das Geſetz vom 4. Juli 1840 wegen Ablö-
ſung der Reallaſten in den vormals naſſauiſchen Landestheilen und in der
Stadt Wetzlar mit Gebiet G. S. 1840. S. 195) 25) das Geſetz vom

30. Juni 1841 wegen Erleichterung der Ablöſung gewerblicher u. ſ. w.
auf dem Grundbeſitz haftender Leiſtungen (G. S. 1841. S. 136); 26)
das Geſetz vom 31. Januar 1845, betreffend die Zuläſſigkeit von Verträ-
gen über unablösliche Geld- und Getreide- Abgaben (G. S. 1845. S. 93)
27) das Geſetz vom 18. Juli 1845, betreffend die Ablöſung der Dienſte
in denjenigen Theilen der Provinz Sachſen, in welchen die Ablöſungs
Ordnung vom 7. Juni 1821 gilt (G. S. 1845. S. 502) 28) das Ge
ſetz vom 31. Oktober 1845, betreffend die Ablöſung der Dienſte in der
Provinz Schleſien (G. S. 1845. S. 682); 29) der H. 3 des Geſetzes
vom 8. Februar 1846 wegen der Präkluſion der Anſprüche früherer Be
ſitzer regulirungsfähiger bäuerlichen Stellen im Großherzogthum Poſen, im
ehemaligen kulm- und michelauſchen Kreiſe und im Landgebiet der Stadt
Thorn (G. S. 1846. S. 219). Von der Aufhebung bleiben nur diejeni-
gen Beſtimmungen der vorſtehend bezeichneten Geſetze ausgeſchloſſen wel
che in das gegenwärtige Geſetz mit aufgenommen oder in demſelben beſtä-
tigt ſind.

Erſter Abſchnitt.
Berechtigungen, welche ohne Entſchädigung auf-

gehoben werden.
H. 2. Ohne Entſchädigung werden folgende Berechtigungen, ſoweit ſie

noch beſtehen, hiermit aufgehoben: 1) das Obereigenthum des Lehnsherrn und
die lediglich aus demſelben entſpringenden, in dem H. 4 nicht als fortbe-
ſtehend bezeichneten Rechte bei allen innerhalb des Staates belegenen mit
alleiniger Ausnahme der Thronlehne 2) das Ober- Eigenthum des Guts-
oder Grundherrn und des Erbzinsherrn, desgleichen das Eigenthumsrecht
des Erbverpächters; der Erbzinsmann und der Erbpächter erlangen mit
dem Tage der Rechtskraft des gegenwärtigen Geſetzes, und lediglich auf
Grund deſſelben das volle Eigenthum; 3) der Anſpruch auf Regulirung
eines Allodifications Zinſes für die aufgehobene Lehnsherrlichkeit in denje-
nigen Landestheilen, welche vormals zum Königreich Weſtfalen, zum Grvß-
herzogthum Berg, zu den franzöſiſch- hanſeatiſchen Departements oder dem
Lippe-Departement gehört haben 4) das grundherrliche oder gutsherrliche
Heimfallsrecht an Grundſtücken und Gerechtſamen jeder Art innerhalb
des Staats, ohne Unterſchied, ob der Staat, moraliſche Perſonen oder Pri
vatperſonen die Berechtigten ſind 5) die Berechtigung des Erbverpäch-
ters oder des Zinsberechtigten, den ihm zuſtehenden Kanon oder Zins will-
kürlich zu erhöhen 6) alle Vorkaufs-, Näher- und Retraktrechte an Jm-
mobilien, mit Ausnahme des Vorkaufsrechts der Miteigenthümer, ſo wie
des nach dem rheiniſchen Civilgeſetzbuch den Miterben zuſtehenden Retrakt-
rechts; 7) die auf Grundſtücken haftende Verpflichtung, gegen das in der
Gegend übliche Tagelohn zu arbeiten.

H. 3. Es werden ferner folgende Berechtigungen ſo weit ſie noch
beſtehen, ohne Entſchädigung aufgehoben: 1) das Recht, einen Antheil
oder ein einzelnes Stück aus einer Verlaſſenſchaft vermöge guts-, grund-
oder gerichtsherrlichen Verhältniſſes zu fordern 2) das in einigen Lan-
destheilen noch beſtehende Recht des zu Abgaben und Leiſtungen Berechtig
ten, der Zerſtückelung des pflichtigen Grundſtücks zu widerſprechen 3) alle
Abgaben und Leiſtungen der Nichtangeſeſſenen an die bisherige Guts-,
Grund oder Gerichtsherrſchaft; 4) die unter verſchiedenen Benennungen
vorkommenden Beiträge der Angeſeſſenen zu den Laſten der Gerichtsbarkeit
und Polizei- Verwaltung 5) alle Abgaben und Leiſtungen welche außer
den Koſten, deren Erhebung ſich auf die geſetzlich beſtehenden Gebühren-
taxen gründet, für einzelne gerichtliche Akte oder bei Gelegenheit derſelben
entrichtet werden 6) alle in Beziehung auf die Jagd obliegenden Dien-
ſte und Leiſtungen 7) alle Dienſte zur Bewachung gutsherrlicher Grund-
ſtücke; 8) alle Dienſte zu perſönlichen Bedürfniſſen der Gutsherrſchaft,
und ihrer Beamten, z. B Dienſte zum Reinigen der Häuſer und Höfe,
zur Krankenpflege, zum Bewachen und Ausläuten der Leichen zu Reiſen
des Gutsherrn und ſeiner Beamten 9) alle Abgaben zur Ausſtattung
von Familiengliedern des Guts- oder Grundherrn, insbeſondere das in
einigen Gegenden vorkommende Recht, die Gänſe der bäuerlichen Wirthe
berupfen zu laſſen 10) das in einigen Theilen der Rheinprovinz und
der Provinz Weſtfalen vorkommende Recht, für die Benutzung des flie-
ßenden Waſſers in Privatflüſſen eine Steuer zu erheben 11) alle Abga-
ben für die Erlaubniß, auf eigenem Grund und Boden gewiſſe Vieharten
oder Bienen zu halten 12) die Verpflichtung zum Verkauf von Wachs
und anderen landwirthſchaftlichen Erzeugniſſen an die Gutsherrſchaft 13)
die aus dem guts- oder grundherrlichen Rechte hergeleitete Befugniß, die
auf fremden Hofräumen, Gärten, Aeckern und Wieſen zerſtreut ſtehenden
Bäume und Sträuche zu benutzen und ſich anzueignen 14) die unter
dem Namen Straßengerechtigkeit oder Auenrecht vorkommende Befugniß
des Gutsherrn, über die nicht zu den Wegen nöthigen freien Plätze inner-
halb der Dorflage zu verfügen. Das Eigenthum dieſer Grundſtucke fällt,
inſofern dieſelben nicht ſchon vor Verkündigung des Geſetzes vom 9. Okte-
ber 1848 (G. S. 1848. S. 276) in die privative Benutzung des Guts-
herrn oder eines Dritten übergegangen, oder zwiſchen der Gutsherrſchaft
und der Dorfgemeinde rechtsverbindlich getheilt worden ſind, der Ortsge-
meinde als ſolcher zu, welche aber fortan auch die bisher damit etwa ver
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bunden geweſenen Laſten z. B. die Jnſtandhaltung der Dorfſtraße, der chen die Dienſte geleiſtet werden müſſen, ihr Umfang und ihr baulicherw.

26) Brücken Stege u. ſ. w., zu tragen hat. 15) Alle unmittelbaren Gegen Zuſtand zur Zeit der Abſchätzung, die Art der Dienſtleiſtung des Verpflich
rä- leiſtungen, welche bei den ſämmtlichen in dem H. 2 und vorſtehend unter teten und bei den Fuhren die Entfernung, aus welcher die Materialien
3) 1 14 aufgehobenen Leiſtungen dem Berechtigten oblagen, ſo wie die von heranzufahren ſind und die Beſchaffenheit der Wege zu berückſichtigen.
iſte dem Gutsherrn zu leiſtenden Leichenfuhren, Hochzeit- und Kindtauffuhren, Wenn die Parteien ſich nicht über den Werth einigen ſo muß das in den
s Ooktor und Hebammenfuhren. Jnſofern jedoch eine der vorſtehend unter 6 u. 31 ff. der Verordnung vom 30. Juni 1834 wegen des Geſchäfts
Se 1 15 gedachten Abgaben und Leiſtungen bei der Verleihung oder Ver betriebes in den Angelegenheiten der Gemeinheitstheilungen c. (G. S.
der äußerung eines Grundſtücks als Gegenleiſtung für die Verleihung oder 1834. S. 96) vorgeſchriebene ſchiedsrichterliche Verfahren eintreten.
tzes Veräußerung ausdrücklich übernommen worden iſt, bleibt deren unentgelt H. 15. Die in einigen Landestheilen vorkommenden ſogenannten wal-
Be liche Aufhebung ausgeſchloſſen. Jn wie weit Beſitzveränderungs Abgaben zenden Dienſte, d. h. ſolche, bei denen die Art der Ableiſtung oder der
im ohne Entſchädigung aufgehoben werden ſollen, iſt in den S. 36 u. f. des Umfang der Dienſte, oder beides zugleich ſich nach der jedesmaligen Wirth
adt gegenwärtigen Geſetzes beſtimmt. ſchafts Einrichtung des Verpflichteten beſtimmt, werden wenn ihr Maß
ni H. 4. Die in dem H. 2, Nr. 1 und 2 beſtimmte Aufhebung des oder ihre Zahl nicht feſtſteht, in Anrechnung gebracht, ſofern ſie alljähr
el Ober Eigenthums des Lehnsherrn, Guts oder Grundherrn und Erbzins- lich wiederkehren nach dem Durchſchnitt der in den letzten zehn Jahren
ſtä herrn, ſo wie des Eigenthums des Erbverpächters, hat nicht zugleich die vor Anbringung der Provocation geleiſteten Dienſte, ſofern ſie aber in

Aufhebung der aus dieſem Verhältniſſe entſpringenden Berechtigungen auf
Abgaben oder Leiſtungen zur Folge; vielmehr bleiben dieſe Berechtigun-
gen, ſofern ſie nicht etwa in dem gegenwärtigen Geſetze beſonders für
aufgehoben erklärt worden ſind, fortbeſtehend, und zwar mit denſelben
Vorzugsrechten in dem Vermögen der Verpflichteten, welche ſie bisher
darin hatten.

Zweiter Abſchnitt.
Abloſung der Reallaſten.

S i te l I.
Ablösbarkeit.

H. 5. Alle beſtändigen Abgaben und Leiſtungen, welche auf eigen
thümlich oder bisher erbpachts- oder erbzinsweiſe beſeſſenen Grundſtücken
oder Gerechtigkeiten haften (Reallaſten), ſind nach den Vorſchriften dieſes
Abſchnitts ablösbar.

S. 6. Ausgeſchloſſen von der Ablösbarkeit ſind die öffentlichen Laſten
mit Einſchluß der Gemeinde -Laſten, Gemeinde Abgaben und Gemeinde
Dienſte, ſo wie der auf eine Deich- oder ähnliche Sozietät ſich beziehen
den Laſten ferner Abgaben und Leiſtungen zur Erbauung oder Unterhal-
tung der Kirchen Pfarr- und Schulgebäude. Abgaben und Leiſtungen,
welche den Gemeinden und den gedachten Sozietäten aus allgemeinen
Rechtsverhältniſſen z. B. dem gutsherrlichen Verhältniß oder dem Zehnt-
recht, zuſtehen ſind von der Ablöſung nicht ausgeſchloſſen.

S. 7. Auf Grundgerechtigkeiten (Servituten) und andere nach den
Grundſätzen der Gemeinheitstheilungs Ordnung abzulöſende Verhältniſſe
findet das gegenwärtige Geſetz keine Anwendung.

H. 8. Zur Feſtſtellung der dem Berechtigten gebührenden Abfindung
wird der jährliche Geldwerth der abzulöſenden Reallaſten nach den Be-
ſtimmungen der folgenden Titel ermittelt.

Sitel II.Dienſte.
H. 9. Sind für alljährlich vorkommende Dienſte während der letzten

zehn Jahre, für nicht alljährlich vorkommende Dienſte während der letzten
zwanzig Jahre vor Verkundung des Geſetzes vom 9. Oktober 18148 oder
vor Anbringung der Provocation Geldvergütungen ohne Widerſpruch be-
zahlt und angenommen worden ſo ſind dieſe Vergütungen und, wenn ſie
wahrend jener Zeiträume gewechſelt haben der Durchſchnitt der gezahlten
Beträge der Feſtſtellung des Geldwerths zum Grunde zu legen. Jn Er-
mangelung ſolcher Preiſe iſt zu unterſcheiden zwiſchen den nach Tagen und
den nach dem Umfang der Arbeit bemeſſenen Dienſten.

S. 10. Sind die Dienſte nach Tagen beſtimmt, ſo wird ihr Werth
nach den für den betreffenden Bezirk feſtgeſtellten Normal- Preiſen S. 67
u. f.) berechnet. Bei Feſtſtellung ſolcher Normal Preiſe, und zwar ſo-
wehl für Hand- als für Spanndienſte, ſind in Betracht zu ziehen a) die
Dauer der Arbeitszeit; b) die Art der Arbeit die Jahreszeiten, in
welchen ſolche zu verrichten iſt; d) die Beſchaffenheit der in der Gegend
gewöhnlich in Anwendung kommenden Arbeitskrafte.

S. 11. Sind dagegen die Dienſte nach dem Umfange der zu leiſten-
den Arbeit beſtimmt oder ſind dieſelben ungemeſſen, ſo wird ihr Werth
dadurch ermittelt, daß nach ſachverſtändigem Ermeſſen beſtimmt wird, wel-
che Koſten der Dienſtberechtigte aufzuwenden hat, um die dem Dienſtpflich-
tigen obliegende Arbeit durch eigenes oder gemiethetes Geſpann, durch Ge-
ſinde oder Tagelöhner zu beſtreiten. Hierbei iſt auf die mindere Vollkom-
menheit, in welcher die Arbeit von den Dienſtpflichtigen verrichtet zu
werden pflegt, Rückſicht zu nehmen.

bleiben.

längeren Zeiträumen wiederkehren nach dem Durchſchnitt der in den letz
ten zwanzig Jahren vor Anbringung der Provocation geleiſteten Dienſte.

H. 16. Kann in den Fällen des H. 15 zur Aufbringung der Entſchä-
digung kein anderer Maßſtab zur Vertheilung als rechtsverbindlich nach
gewieſen werden, ſo iſt ohne Rückficht, ob zur Zeit Spanndienſte oder
Handdienſte oder gar keine Dienſte geleiſtet werden, die Entſchädigung
für den Spanndienſt von ſämmtlichen Ackerbeſitzern nach Verhältniß des
Flächenmaßes ihrer Aecker aufzubringen, die Entſchädigung für den Hand
dienſt aber auf die vorhandenen Hausſtellen, und zwar, inſofern nicht bei
Leiſtung der Dienſte ein anderes, alsdann auch für die Abfindung maß-
gebendes Verhältniß ſtattgefunden hat, zu gleichen Theilen zu vertheilen.
Nach demſelben Verhältniß wird der Werth der Gegenleiſtung und die
etwa von den Dienſtberechtigten für den Mehrwerth zu gewährende Ab-
findung vertheilt. Die Feſtſtellung des Flächenmaßes der Aecker erfolgt in
der Regel ohne Vermeſſung nach Flurbüchern, Kataſtern oder ſonſt auf
die möglichſt einfache Weiſe; iſt jedoch eine ſpezielle Vermeſſung ſchon ge
ſchehen, oder wird eine ſolche von einem beider Theile auf ſeine Koſten
beantragt, ſo iſt dieſelbe zum Grunde zu legen.
S. 17. Wenn die einem Gute zuſtehenden Dienſte nach der ſtatt

findenden Wirthſchaftsart nicht ſämmtlich gebraucht werden, ſo erfolgt
die Abfindung nur für die Dienſte, deren das Gut wirthſchaftlich be
darf. Dieſes Bedürfniß wird durch ſachverſtändiges Ermeſſen nach der
ſtattfindenden Wirthſchaftsart feſtgeſtellt. Es finden jedoch dieſe Beſtim
mungen in denjenigen Fällen keine Anwendung, in denen der Berech
tigte die Befugniß hat, diejenigen Dienſte, die er ſelbſt nicht benutzen
kann, einem Anderen zu überlaſſen oder ſolche von dem Verpflichteten

ſich bezahlen zu laſſen.

Titel u.Feſte Abgaben in Körnern.
S. 18. Unter feſten Abzaben in Körnern werden nur diejenigen

jährlich oder in anderen beſtimmten Perioden wiederkehrenden Abga
ben verſtanden, welche in beſtimmter Menge in Körnern von Halm
und anderen Feldfrüchten, die einen allgemeinen Marktpreis haben,
entrichtet werden.

S. 19. Der Werth dieſer Abgaben iſt nach demjenigen Martini-
Marktpreis feſtzuſtellen, welcher ſich im Durchſchnitt der letzten vier
undzwanzig Jahre vor Anbringung der Provocation ergiebt, wenn die
zwei theuerſten und zwei wohlfeilſten von dieſen Jahren außer Anſatz

S. 20. Unter MartiniMarktpreis wird der Durchſchnittspreis
engere funfzehn Tage verſtanden, in deren Mitte der Martini-
ag fällt.

S. 21. Für diejenigen Gegenden, wo der lebhafteſte Getreidever
kehr in einer anderen Jahreszeit, als um den Martinitag ſtattfindet,
kann ein anderer Zeitpunkt auf dem in den g. 67 u. f. bezeichneten
Wege feſtgeſtellt werden.

S. 22. Dieſe Durchſchnitts-Marktpreiſe (89. 19 21) werden all
jährlich durch das Amtéeblatt bekannt gemacht.

S. 23. Der Marktplatz, deſſen Preiſe zum Grunde zu legen ſind,
wird nach den Beſtimmungen der H. 67 u. f. feſtgeſtellt.

S. 24. Wenn eine Gegend keine regelmäßigen Getreidemärkte hat,
ſo wird für dieſelbe ein möglichſt benachvarter wirklicher Marktort an
gewieſen. Die Preiſe dieſes Marktorts werden mit den Preiſen jener
Gegend in den letzten vierundzwanzig Jahren vor Verkündung des ge-
genwärtigen G. ſetzes, mit Weglaſſung der beiden theuerſten und der

H. 12. An Anſehung der Koſten für Haltung eines Geſpannes, des beiden wohlfeilſten Jahre, vergzlichen, und es wird daraus ein bleiben
Geſindes und der Tagelöhner, ſind ebenfalls Normalſätze (cl. S. 67 u. f.) des Normal Verhältniß beider Preſſe berechnet. Bei den für jene Ge

e Sind die Dienſt eich nach s d nach dem Um gend r r r d ſodann e des13. Sind die Dienſte zugleich nach Tagen und nach dem Umfange augenommenen Marktorts zum Grunde gelegt und nach dem bleibend be
der Arbeit beſtimmt, ſo erfolgt die Ermittelung ihres Werths nach den ſtimmten Normalverhättniß erhöht oder vermindert.
Vorſchriften der 11, 12. S. 25. Iſt ein Bezirk, in welchem ſich ein wirklicher Marktort be

n e c e en. e n e nD. in jede nzelnen Fe rliche ge 9 her, an dem Markker ſt zu ſein pfleſchnitisbetrage abzuſchatzen. Dabei iſt die Bauart der Gebäude, zu wel gen „ſo iſt der ganze Bezirk in kleinere Bezirke zu theilen und für je
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den derſelben ein bleibendes Normal Verhältniß zum Preiſe des Markte

orts w. den nach S. 19 25 zu ermittelnden Preiſen kom
ünf Prozent wegen der geringeren Beſchaffenheit des Zinsgetreie i Berat Fun marktgängigen in Abzug. Für Marktfuhrko-

ſten findet ein beſonderer Abzug nicht ſtatt dieſel
Feſtſtellung der Normal Verhältniſſe nach H. 25 mit zu vberückſichtigen.

dieſelben ſind jedoch bei

g. 27. Wenn auf einem Marktplatze (H. 23) für gewiſſe Körner
en keine Preiſe aufgezeichnet werden, ſo müſſen die in ſolchen KörIreaeten beſterenden Abgaben nach Tit. IV. abgeſchätzt werden.

g. 28. Bei denjenigen Getreide Renten, welche auf Grund der
visher gültig geweſenen Regulirungs und Ablöſungs- Geſetze als Ent
ſchädigung für aufgehobene Reallaſten rechtsverbindlich ſtipulirt worden
und nach einem mehrjährigen Durchſchnitt der Getreidepreiſe im Gelde
abgeführt werden, erfolgt die Feſtſtellung des jährlichen Geldwerthes
nach demjenigen Geldbetrag, welcher an dem der Anbringung der Pro-
vocation (H. 94) zunächſt vorhergegangenen Fälligkeitstermine zu ent derungsfällen zu fordern
richten geweſen iſt. Muß dagegen eine ſolche Getreideärndte nachde ren altgen jährlichen Marktpreis eines beſtimmten Ortes in
Gelde abgeführt werden, ſo erfolgt die Feſtſtellung des jährlichen Geld
werthes nach dem Durchſchnitt der bei der Abführung maßgebenden
Marktpreiſe dieſes Ortes Bei Ermittelung dieſes Durchſchnitts wer-
den die Preiſe der letzten vierundzwanzig Jahre,

ſten, zu Grunde gelegt.

Feſte,
T i t e l IV.

ven, welche jährlich wiederkehren, während der letzten zehn Jahre, fürdie in ten Perioden wiederkehrenden aber während der letzten

oder vor Anbringung der Provocation Geldvergütungen ohne Wider-
ſpruch bezahlt und angenommen worden, ſo ſind dieſe Vergütungen und,
wenn ſie innerhalb der gedachten Zeiträume gewechſelt haben, der Durch nter den Ramen Schreibegebuhren, Diegelgeider, Konſimations,
ſchnitt der gezahlten Beträge des Geldwerths dieſer Abgabe zum Grunde
zu legen.

malpreiſe (99. 67 u. f.) in Anwendung bei deren Feſtſtellung auf die
Preiſe in den letzten zwanzig Jahren zu rückſichtigen und in Anſehung

deren Qualität eine verſchiedene ſein kann von
daß die Abgabe in der geringeren Ahggben verpflichtet iſt, kann fortan durch Berufung auf Obſervanz

r nicht mehr geführt werben.die zu entrichtende Qualität urkundlich etwas Anderes beſtimmt, ſo o r
ſind die feſtgeſtellten Normalpreiſe dabei nicht zum Grunde zu legen, gabe des Rechtsgrundes derſelben

kannt hat.

ſolcher Gegenſtände,
der Vorausſetzung auszugehen iſt, die eQualität zu entrichten ſei. Jſt aber in einem gegebenen Falle über

jelmehr muß alsdann die Abgabe beſonders abgeſchätt werden.C Auf Abgaben in Wein finden die Beſtimmungen des d. 30

vor Anbringung der GProvocation, mit Weglaſſung der beiden theuerſten und der wohlfeil fallen ohne Entſchädigung des Berechtigten fort.

ohne Vermeſſung und Bonitirung für die von ihnen vorzunehmenden
Feſtſtellungen ausreichend ſind.

S. 34. Die vorſtehend wegen der Zehnten ertheilten Vorſchriften
finden auch auf die Garbenpacht von den ſogenannten Garbenhöfen
Anwendung.

S. 35. Von dem Tage ab, an welchem das gegenwärtige Geſetz
in Kraft tritt, kann von ändereien, von welchen der Zehnt noch nicht
bezogen worden derſelbe nicht gefordert werden. Die Ablöſung des
Zehnten nach Maßgabe der Beſtimmungen dieſes Titels ſchließt auch
die Aufhebung des Zehnten vom Neulande (Neubruchzehnt, Rottzehnt)
re und kann dafür nicht noch eine beſondere Abfindung verlangt

erden.

Titel VI.Beſitzveränderungs-Abgaben.
S. 36. Das Recht, Beſitzveränderungs Abgaben (Laudemien, Lehn-

waaren, Antrittsgelder, Gewinngelder u. ſ. w. bei denjenigen Veran-
n, welche auf irgend eine Weiſe in herrſchen-

Hand eintreten, wird ohne Entſchädigung des Berechtigten aufge
oben.

37. Alle unfixirten Beſitzveränderungs Abgaben welche nach
Einführung des Ediktes vom 14. September 1811 wegen Beförderung
der Landeskultur (Geſ. Samml. 1811. S. 300) neu entſtanden ſind,

Abgaben die bei
Beſitzveränderungen in einer ein für allemal beſtimmten Summe ent

richtet werden müſſen, ſind für unfixirte Beſitzveränderungs Abgaben
nicht in Körnern beſtehende Naturale Abgaben cht zu erachten.

g. 29. Sind für feſte, nicht in Körnern beſtehende NaturalAbga mehr als Eine Art von Beſitzveränderungs Abgaben entrichtet werden.S. 38. Von einem und demſelben Grundſtücke darf fortan niemals

Sind bisher mehrere Arten von Beſitzveränderungs Abgaben nebenein-
wanzig Jahre vor Verkündigung des Geſetzes vom 9. Oktober 1848 ander entrichtet worden, ſo wird vermuthet daß die höhere dieſer Ab

z gaben eine Grundabgabe ſei, und daher fortbeſtehe, die geringere dage
gen zu den nach g. 3 aufgehobenen Abgaben gehöre.

S. 39. Von denjenigen Abgaben, welche bei Beſitzveränderungen

Verreichs, Ausfertigungs- Gebühren Zählgelder oder unter anderen
S 30. Kann der jährliche Geldwerth ſolcher Natural Abgaben auf Gerichtshandlungen deutenden Benennungen vorkommen gilt auch

nach den Beſtimmungen des H. 29 ermittelt werden ſo kommen Nor in ſolchen Fällen, in welchen neben ihnen keine anderen Beſitzverän-
derungsAbgaben entrichtet werden die Vernuthung, daß ſie Gerichts
ſporteln ſind, und zu den nach Z. 3 Nr. 5 aufgehobenen Abgaben ge-

keine Anwendung. Der jährliche Geldwerth ſolcher Abgaben muß viel
mehr, wenn die Vorſchrift des H. 29 nicht Platz greift, durch ſachver
ſtändiges Gutachten beſtimmt und hierbei auf den Ort des Erzeugniſ-
ſes, ſo wie auf den Preis in den letzten zwanzig Jahren vor Anbrin menden Beſitzveränderungsfälle, 2) der Betrag der Beſitzveränderungs
gung der Provocation, Rückſicht genommen werden.

Kitel V.Natural-Fruchtzehnt.
g. 32. Hat der Berechtigte in jedem der letzten zehn Jahre vor

Verkündung des Geſetzes vom 9. Oktober 1848 oder vor Anbringung
der Provocation für den Natural Fruchtzehnten einen Pachtzins bezo-
gen, oder eine Abgabe in Geld oder Getreide ſtatt des Natural Frucht
zehnten ohne Widerſpruch angenommen ſo bildet der jährliche Betrag
des Pachtzinſes oder der Abgabe und, wenn dieſe Beträge gewechſelt
haben, der Durchſchnitt der gezahlten Beträge den Jahreswerth des
Zehntrechts. Sind ſolche Pächte oder Abgaben in Körnern entrichtet
worden, ſo werden ſie nach Tit. III. 66. 18 bis 27 in Gelde veran-

lagt.ſch g. 33. Treten die Vorausſetzungen des H. 32 nicht ein ſo iſt der

Ertrag an Natural-Erzeugniſſen, welchen der Zehntberechtigte im

hören.
S. 40. Der RNachweis, daß ein Grundſtück zu Beſitzveränderungs-

f Dagegen genügt es zu dieſem Nachweis,
wenn ein Beſitzer des Grundſtückes die Verpflichtung auch ohne An

in einer öffentlichen Urkunde aner-
Ein ſolches Anerkenntniß kann jedoch die Fortdauer ſolcher

BeſitzveränderungsAbgaben, welche nach F. 30 bis 38 unbedingt auf
gehoben ſind, nicht dewirken.

S. 41. Zur Ermittelung des Werthes der abzulöſenden Beſitzver-
änderungs Abgaben iſt: 1) die Zahl der auf Ein Jahrhundert anzuneh-

Abgabe feſtzuſtellen.

hundert zu rechnen.

e

Durchſchnitt der Jahre von dem Zehnt beziehen kann, nach dem Zu
ſtande und der Wirthſchaftsart der zehntpflichtigen Grundſtücke bei An
bringung der Provocation ſachverſtändig zu bemeſſen. Bei dem Ge der Durchſchnitt derjenigen Beträge,

H. 42. Jn der Regel ſind drei Beſitzveränderungsfälle auf Ein Jahr-
Jſt jedoch die Befitzveränderungs- Abgabe nur bei

Veraußerungen an Andere als Deſcendenten des Befſitzers zu entrichten, ſo
werden nur zwei Veränderungsfälle auf Ein Jahrhundert gerechnet. Daſ-
ſelbe findet ſtatt, wenn die Abgabe nur bei Veräußerungen oder Verer-
bungen an Deſcendenten des Beſitzers zu entrichten iſt. Sind die Deſcen
denten des Beſitzers von der Abgabe befreit und wird dieſelbe auch nicht
bei Veräußerungen an Andere entrichtet, ſo iſt für alle außerdem noch
vorkommenden abgabepflichtigen Veränderungsfälle nur Ein ſolcher auf
Ein Jahrhundert zu rechnen. Mehr als drei Veränderungsfälle dürfen
niemals auf Ein Jahrhundert gerechnet werden.

H. 43. Iſt der Betrag der Beſitzveränderungs Abgabe weder ein für
allemal, noch auch nach Prozenten des Werths oder Erwerbspreiſes des
verpflichteten Grundſtücks rechtsgültig beſtimmt ſo wird der Durchſchnitt
derjenigen Beträge, welche in den letzten ſechs Veränderungsfällen wirk-
lich bezahlt worden ſind, und wenn dieſes nicht ermittelt werden kann,

welche bekannt ſind, als Einheit
treide iſt dieſer Ertrag in Körnern und in Stroh beſonders feſtzuſetzen. zum Grunde gelegt. Sollte auf dieſe Weiſe der Betrag der Gewinngelder
Der Preis der Körner wird nach den Vorſchriften des Tit. II. H. 19 von mahljährigen Beſitzern nicht ausgemittelt werden können, ſo ſoll der
bis 27 beſtimmt es findet jedoch dabei der im H. 26 gedachte Abzug halbe Betrag eines vollen Gewinngeldes der wirklichen Beſitzer deſſelben
von fünf Prozent nicht ſtatt. Bei Feſtſetzung des Preiſes der übrigen
Natural Erzeugniſſe kommen die Beſtimmungen des Tit. IV. in An
wendung. Zur Feſtſtellung des jährlichen Geldwerths werden von dem
Rohertrage die Koſten in Abzug gebracht, welche der Berechtigte auf-
wenden muß, um den Reinertrag zu erhalten. Den Sachverſtändigen
bleibt überlaſſen, zu beurtheilen, inwieweit die vorzulegenden Zehntre-
giſter, ſo wie andere nach ihrem Ermeſſen einzuziehende Nachrichten,

Grundſtücks angenommen werden. Iſt der Betrag der Befſitzveränderungs-
Abgabe in einem gegebenen Falle aus dem Grunde nicht genau feſtzuſtel-
len weil der Sterbefall und der Gewinn zuſammen in Einer Summe
behandelt wurden ſo ſoll die Hälfte dieſer Summe als Betrag der Ge
winngelder angenommen werden.

Beſchluß folgt.
le e



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung,

den Remonte- Ankauf pro 1849
betreffend.

Zum Ankaufe von Remonten im Alter
von drei bis einſchließlich ſechs Jahren ſind
in dem Bezirke der Königlichen Regierung
zu Merſeburg und den angrenzenden
Bereichen in dieſem Jahre wiederum nach-
ſtehende fruh Morgens beginnende Markte
anberaumt worden und zwar:

den 25. Mai in Luckau,
29. Dorgau,77. Juni Egeln.

Die von der Militair-Commiſſion erkauf-
ten Pferde werden zur Stelle abgenommen
und ſofort baar bezahlt.

Die erforderlichen Eigenſchaften eines
Remontepferdes werden als hinlanglich be-
kannt vorausgeſetzt und zur Warnung der
Verkaäufer nur noch bemerkt, daß Krippen-
ſetzer und ſolche Pferde, deren Mangel ge
ſetzlich den Kauf rückgängig machen, dem
frühern Eigenthümer auf ſeine Koſten zu-
rückgeſandt werden.

Mit jedem erkauften Pferde ſind eine
neue, ſtarke, lederne Trenſe, eine Gurt-
halfter und zwei hanfene Stricke ohne be-
ſondere Vergütung in den Kauf zu geben.

Berlin, den 2. April 1849.
Kriegsminiſterium,

Abtheilung für das Remonte-Weſen.

Nothwendiger Verkauf
beim

Königl. Preuß. Land u. Stadt-
gerichte zu Halle a. d. S.

Die dem Johann Gottlieb Holz-
weiſſig'ſchen Erben von Rabatz gehori-
gen, in der Heidendorfer Mark, der Feld-
flur von Großkugel gelegenen, und im
Hypothekenbuche des Dorfes Großkugel
Nr. 45 und 16 eingetragenen Ackerpläne,
als
1) eine halbe Hufe Land von 17 Mor-

gen 51 [Ruthen Nr. 44a der Karte,
auf 1060 17 6

2) eine halbe Hufe Land von 15 Mor-
gen 35 [Ruthen Nr. 44b der Karte,
auf 921 15

3) eine Viertel Hufe Land von 9 Mor-
gen 64 (IRuthen Nr. 44e der Karte,
auf 527 R 13 4

4) 60 Ruthen Land Nr. 440 der Kar-
te, auf 21 A 25 und

5) 32 DRuthen Land Nr. 43 der Kar-
te, auf 11 16 8nach der, nebſt Hypothekenſchein und Be

dingungen in der Regiſtratur einzuſehen-
den Taxe abgeſchatzt, ſollen erbtheilungs-
halber
am 7. Juli 1849 Vormittags 11 Uhr
in dem Gaſthofe zu Großkugel vor dem
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Deputirten Land und Stadtgerichtsrath
Stecher meiſtbietend verſteigert werden.

Verpachtung.
Die in Deſſau an der Mulde bele-

gene herzogliche Mühle, beſtehend aus:
1) der Vordermuühle mit 8 Mahlgaängen

und einer Malz-Quetſchmaſchine,
2) der Hintermühle mit 6 Mahlgangen,

mit den dazu gehorigen Wohn und Wirth-
ſchaftsgebaäuden, der Mühlenfiſcherei und
ſonſtigem Zubehoör, ſoll auf 6 Jahre von
Johannis 1849 bis dahin 1855 an den
Meiſtbietenden öffentlich verpachtet wer-
den. Es iſt hierzu

der 10. Mai d. J.
als Termin anberaumt worden und wer-
den Pachtluſtige geladen, am gedachten
Tage früh 9 Uhr in dem hieſigen Regie-
rungslokale zu erſcheinen und ihre Gebote
abzugeben.

Die Bedingungen liegen in der hieſigen
herzoglichen Regierungscanzlei zur Einſicht
bereit, auch werden ſolche auf Verlangen
gegen Bezahlung der Kopialien abſchrift-
lich mitgetheilt.

Deſſau, d. 22. Februar 1849.
Herzogl. Anhalt. Regierung.
Abtheilung für Domänen und Forſten.

Plötz.

Auetion.
Montag den 7. d. M. u. f. Tage von

Nachm. 2 Uhr ab wird der Mobiliarnach-
laß des verſtorb. Buürger Gottlob Men-
te, beſtehend in Gold u. Silbergeſchirr,
goldnen Ringen, Uhren, einem eiſernen
Kanonofen, 1 zweiſpaännigen Leiterwagen
u. 1 einſpannigen Kaleſchwagen, 2 Wa-
genwinden, Meubles, Haus u. Küchen
geräth, Kleidungsſtuücke, Betten, Wäſche
u. a. Sachen in dem Hauſe hier an der
Halle Nr. 611 gerichtlich verauctionirt wer

den. Gräwen, Auct.-C.
Da ich die Reſerve- Pläne aus der

Ploößnitzer Separation von dem heuti-
gen Tage an erkauft habe, ſo wird das
fernere Befahren derſelben bei 15
Strafe hiermit verboten.

Ploöößnitz, den 1. Mai 1849.
Der Amtsverwalter Baumgarten.

Ein Oekonomie- Lehrling oder auch Vo-
lontair wird auf ein Rittergut in Sachſen
lingſtens bis Johannis d. Jahres geſucht.
Näheres unter der frankirten Adreſſe D.
E. poste restante Naumburg a/S.

Maſtvieh-Verkauf.
Auf dem Rittergute Weg witz bei

Merſeburg ſtehen 7 fette Ochſen und eine
fette Kuh Körnermaſt) zum Verkauf.

Mühlen- Verkauf.
Die dem Muhlenbeſitzer G. Hahne-

mann in Groß-Paſchleben bei Cö-
then zugehörige, nahe beim Dorfe belegene
Windmühle, welche nicht lange erſt neu
erbauet iſt, mit 2 Mahlgangen, einem
deutſchen und einem Cylindergang, Wohn
haus und Wirthſchaftsgebäuden, I Mor
gen Garten, 1 Morgen Wieſe, Mor-
gen 2 Ackerflecke, 6 Morgen Acker c. bin
ich beauftragt, öffentlich meiſtbietend zu
verkaufen, und habe hierzu Termin auf

Sonntag den 13. Mai d. J.
Nachmittags um 3 Uhr im Gaſthofe zu

Groß-Paſchleben
anberaumt, wozu ich Kaufliebhaber erge
benſt einlade. Die Bedingungen liegen
im Termine ſelbſt, ſo wie in meiner Woh-
nung in Cöthen, Neumarkt Nr. 623a,
zur gefälligen Einſicht bereit.

Noch wird bemerkt daß bedeutende
Holznutzungen bei dem Grundſtücke ſind.

Cöthen, den 1. Mai 1849.
F. Wendler, GeſchaftsAgent.

Leere Flaſchen kauft fortwährend zum
höchſten Preis Friedr. Kühl.

Bekanntmachung.
Mühlenverkauf reſp. Verpachtung.

Die von unſerm Ehemanne reſp. Va-
ter, dem Mühlenbeſitzer Auguſt Baum-
bach zu Dorndorf 2 Stunden von
Jena und 1 Stunde von Camburg ent-
fernt nachgelaſſene Mahl-, Oel und
Schneidemühle nebſt Zubehoör, ſoll

den 8. Mai dieſes Jahres
Vormittags 10 Uhr,

vorbehaltig obervormundſchaftlicher Zuſtim
mung, verkauft werden.

Kauf und erſtehungsfähige Perſonen
werden eingeladen, ſich gedachten Tages
in dem Muühlgebäude zu Dorndorf ein
zufinden und ihre Gebote, nachdem ſie
ſich über ihre Vermögensverhaltniſſe genü
gend ausgewieſen haben abzugeben.

Für den Fall, daß kein annehmliches
Gebot gethan wird, ſoll die Verpachtung
der Mühle Nachmittags 3 Uhr erfolgen.
Pachtliebhaber, welche ſich ebenfalls wegen
ihrer Zahlungsfaähigkeit ausweiſen muſſen,
ladet man hierzu ein.

Die Bedingungen, unter denen der Ver
kauf der Mühle reſp. deren Verpachtung er
folgen ſoll, werden im Termine ſelbſt be-
kannt gemacht werden, koönnen aber auch
zuvor bei uns eingeſehen werden.

Dorndorf bei Dornburg, den
14. April 1849.

Mathilde Baumbach geb. Kauf-
mann.

Moritz Kaufmann, als Altersvor-
mund der Geſchwiſter Baumbach.
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Friſche Stralſ. Vratheringe, à St. 6 in Fäſſern
billiger, empfing und empfiehlt C. Kramm.

Neuen Hamburger Caviar erhielt wiederum friſch
und empfehle ſolchen im Ganzen und Einzelnen billigſt. C. Kramm.

„;GS I

Anzeige.
Ein Lehrburſche von guter Erziehung

kann ſofort in die Lehre treten beim
Schmiedemſtr. Kreidner in Böſenburg.

Einen Lehrling von anſtändiger Erzie-
hung, mit den noöthigen Schulkenntniſſen
verſehen, ſucht zum ſofortigen Antritt

der Kaufmann F. W. Rüprecht.

Jn unſerer Tuchfabrik finden mehrere
geſchickte Tuchmacher dauernde Beſchafti-
gung.

Nordhauſen, den 26. April 1849.
Gebruder Guünther.

Dietrich, Bandagiſt, Leipzigerſtraße,
empfteba Bandagen jeder Irt

3000 werden als ein n Darlehn zur
erſten Hypothek auf ein Landgut von mehr
als doppeltem Werthe geſucht durch den
Rechtsanwalt Sauerteig in Eilen-
burg.

reBei unterzeichnetem erſcheint

in Kurzem:Verzeichni ſt
der

zum Departement des Appella
tions-Gerichts zu Naumbur
gehörigen Ortſchaften alphabetiſch
nach der neuen Kreisgerichts- Ein
richtung zuſammengeſtellt.

Beſtellungen darauf werden
bald erbeten.

Naumburg a/S. d. I. Mai
1849.

C. O. Wild'ſche Buchdruckerei.

AnzeigDer Betrieb e Wraunkohlengtube

Nr. 18 in Hohenweidner Feldflur iſt
wieder eröffnet und iſt die Tonne Kohle
à 21 zu haben. Die gute Qualität
der Kohle durch unterirdiſchen Abbau, ſo
wie die leichte und ſehr bequeme Abfahrt
derſelben wird den geehrten Conſumen-
ten ganz beſonders empfohlen.

Jeden Montag und Donnerstag findet
ſich regelmäßig Fuhrwerk bei mir, welchesGüter und ſonſtige Gegenſtände nach Eis-

leben, Hettſtädt, Mansfeld, Leim-
bach, Gerbſtädt und Aſchersleben
billigſt und ſicher befoördert.

Halle, den 28. April 1849.
Der Gaſtwirth Schulze im Pſſug

Bekanntmachung.
2300 800 und 300 letztere ſofort, ſind gegen ſichere Hypothek

auszuleihen und nachzuweiſen von
H. Unterberg sen.

in Coönnern.

Saure Gurken, beſte Waare, verkauft
in Schocken und einzeln zum billigſten
Preis Ernſt Fließbach.

Künftigen Sonntag als den 6. Mai
laden zum Kranztanz ergebenſt ein

mehrere Jungfrauen
in Vor mit

Tanbummen Anſtalt.
Von der Gemeinde Pöſigk empfing

obige Anſtalt 1 5 und von der Ge-
meinde Ploſſig 1 wofuür wir hier-
mit unſern herzlichſten Dank ſagen.

Klotz.

8 Friſche „Holſteiner Auſtern
empfing ſoeben C. Kramm.

Einladung
Sonnabend, den 5. Mai, Abends um8 Uhr Stiftungs sfeſt des Halleſchen Volks-

vereins im Magdeburger Bahnhofe. Ein-
trittsgeld 1 an der Kaſſe.

Der Vorſtand.

Von jetzt an wird in meiner Brauerei
jeden Montag und Donnerstag Breihahn
und jeden Dienstag, Freitag und Sonn-
abend Braun Bier verkauft.

Wilhelm Rauchfuß,
kleiner Berlin Nr. 415.

Anzeige.Ein Burſche t in die Lehre treten

beim Stellmachermſtr. Rat hmann in
Burgsdorf.

ne

Gebauerſche Buchdruckerei.

Zu beachten.
Da ich von verſchiedener Art noch un-

beſchlagene Wagen ſtehen habe, und vor-
züglich ein ausgetrockneter 3ſpänniger, von

ſelbiger Stärke jetzt einer auf Beſtellung
beſchlagen wird, ſo kann derſelbe beſehen
und darauf Beſtellung n werden.

Böoöſenburg, den 2. Mai 1849.
Heinrich Kreidner, Schmiedemeiſter.

20 Centner Heu ſind auf der Schule

in Luüttchendorf (bei Eisleben) zu
verlaufen.

Taubſtummen- Anſtalt.
Von dem Herrn Julius Bernheim

aus Halle iſt obiger Anſtalt ein Legat
von 30 vermacht worden, welches der
Anſtalt im vorigen Monat zugegangen iſt.
Vom innigſten Dankgefuhl gegen den
theuern Dahingeſchiedenen durchdrungen,
fühle ich das Bedurfniß, dieſe edle That
hierdurch öffentlich anzuzeigen.

Halle, den 3. Mai 1849.
Klotz.

eeeeeeeeeeeennee.eeeeeeeeeeeeSS

Badeanzeige.
Vom 15. d. M. ab wird von den un-

terzeichneten Halloren ſowohl die ehema-
lige Militair-Schwimm-Anſtalt, als auch
der öffentliche Badeplatz hinter der golde-
nen Egge eröffnet und Schwimmunterricht
nach der neueſten Methode ertheilt.

Chr. Teller. Chr. Bandermann.
D. Moritz. A. Bandermann.

Beſcheidene Anfrage.
Jſt es wohl recht und mit den Geſetzen

der Billigkeit vereinbar, daß ich in einem
Alter von 69 Jahren mit einem zweifach
gebrechlichen Körper und einer ſeit 24 Jah-
ren ſchon kranken Frau von einem elenden
Beeſenhandel, den ich mittelſt der Karre
mit eigener ſchwacher Kraft betreibe, vier
Thaler Gewerbeſteuer alljährlich noch
entrichten muß, wahrend ich ſonſt blos
2 zu geben hatte? Trüge jeder Un
terthan in gleichem Verhaältniß mit mir
zur Staatskaſſe bei, ſo mochte wohl un-
ſer gute König nicht wiſſen was er mit
allem Gelde machen ſollte.

Cöſſeln, den 1. Mai 1849.
Chriſtian Hecht sen.

Tivoli- r r in Halle.
Sonntag den 6. Mai von Nachmittags

2 Uhr ab werden die feſten Platze an die

geehrten Abonnenten auf dem Platze des
Tivoli Theaters vergeben.

Donnerstag den 17. Mai findet bei
günſtiger Witterung die erſte Vorſtellung

ſtatt. E. Bredow.
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